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2013 - 2014 

Rückblick und Vorschau
Liebe Handwerkskolleginnen und Kolle-
gen,

das Jahr 2013 liegt fast hinter uns und 
wie jedes Jahr kann man festhalten, dass 
wieder viel passiert ist.

Dieses Jahr habe ich persönlich ganz 
besonders intensiv erleben dürfen, da ich 
nach meiner Wahl zum neuen Kreishand-
werksmeister der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land im Januar 2013 viele 
neue Aufgaben wahrnehmen durfte und so 
die Wichtigkeit und Erforderlichkeit des 
Handwerks und einer guten und starken 
Handwerksvertretung noch einmal von ei-
ner ganz anderen Seite betrachten konnte.

Beim üblichen Rückblick auf das ver-
gangene Jahr sind mir zwei Ereignisse be-
sonders in Erinnerung geblieben, beide 
fanden im September statt. Zum einen 
war dies die 100-Jahr-Feier von gleich vier 
Innungen, nämlich der Elektroinnung, 
der Kraftfahrzeuginnung, der Innung für 
Metalltechnik und der Innung für Sanitär- 
und Heizungstechnik Bergisches Land. 
Diese Innungen konnten am 19.9.2013 
ihr 100-jähriges Bestehen feiern.

Das zweite Ereignis ist die Bundestags-
wahl am 22.9.2013. Die Koalitionsver-
handlungen sind sehr lange und zäh ver-
laufen und jetzt gerade abgeschlossen. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich die neue Re-
gierung „zusammenrauft“ und die großen 
Herausforderungen, vor denen wir stehen, 
mutig und zukunftsweisend angegangen 
werden. Es ist viel zu tun!

Für Sie persönlich hoffe ich, dass Ihr 
Jahr gut gelaufen ist trotz der teilweise er-
heblichen Einbußen Anfang des Jahres 
aufgrund des lang anhaltenden Winters. 
Von europäischer Seite wird Deutsch-
land insgesamt jedenfalls ein gutes wirt-
schaftliches Ergebnis attestiert. Dies geht 
mittlerweile soweit, dass der „Deutsche 
Überschuss“ durch die EU-Kommission 
überprüft werden soll, da Deutschland als 
„Wirtschaftslokomotive“ Europas andere 
EU-Staaten unterstützen und daher den 
Dienstleistungsmarkt weiter öffnen soll. 
Ein Ergebnis bleibt hier abzuwarten.

Auf Kommunalebene fi nden im Mai 
2014 wieder Wahlen statt, so dass auch 
hier vor Ort das politische Treiben genau 
beobachtet werden muss, insbesondere 
mit dem Thema Infrastruktur im Hin-
blick auf das bestehende und zum Teil ma-
rode Straßennetz.

Ebenfalls wird auf europäischer Ebene 
gewählt. Hier muss die immer wieder auf-
lodernde und derzeit wieder aufkeimen-
de Diskussion um den Meisterbrief (als 
von europäischer Seite verstandenes „Zu-
gangshindernis“ zum Markt) genauestens 
im Auge behalten werden und auch aktiv 
für den Erhalt gekämpft werden. Vorsicht 
ist hier angesagt!

Liebe Handwerkskolleginnen und Kol-
legen, es erwarten uns viele spannende 
und wichtige Aufgaben, die es gilt anzu-
gehen und zum Wohle des Handwerks ge-
meinsam zu bearbeiten und zu lösen.

Doch zunächst wünsche ich Ihnen und 
Ihrer Familie eine schöne Vorweihnachts-
zeit, ein friedliches Weihnachtsfest und ei-
nen guten Übergang mit viel Gesundheit 
im Neuen Jahr 2014.
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SEPA-Zahlungsverkehr
ab 2014 jetzt vorbereiten

Ab 1. Februar 2014 dürfen in den 
Mitgliedsstaaten der EU nur noch 
Überweisungen und Lastschriften aus-
geführt werden, die den gemeinsa-
men europäischen Regeln der SEPA-
Ver ordnung entsprechen. Auch die 
ge wohnten Inlandsüberweisungen 
und Abbuchungslastschriften werden 
dann hinfällig.

Deswegen müssen die Betrie-
be und Unternehmen die um-
fangreichen Vorbereitungen zur 

Umstellung jetzt angehen. Der ZDH ap-
pelliert an die Betriebe, die eigenen Pro-
zesse und Systeme bald anzupassen und 
genügend zeitlichen Vorlauf für Tests mit 
der Hausbank einzuplanen. 

Mit der Schaffung eines einheitlichen 
Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro 
Payments Area – SEPA) sollen grenzüber-
schreitende Zahlungen vereinfacht wer-
den. Bereits seit 2008 ermöglichen die so 
genannten SEPA-Überweisungen, inne-
reuropäische Zahlungsvorgänge effi zient 
und unabhängig von nationalen Rege-
lungen abzuwickeln. SEPA-Lastschriften 
gibt es seit 2009. Ab 1. Februar 2014 wer-
den im Folgeschritt auch die nationalen 
Zahlverfahren durch das SEPA-Verfahren 
vollständig abgelöst. Dann gelten auch 
in Deutschland für Überweisungen und 
Lastschriftverfahren ausschließlich die eu-
ropäischen technischen SEPA-Standards. 

Wichtig: Nur mit einer Gläubiger- und 
Identifi kationsnummer ist künftig die 
Teilnahme am Lastschriftverfahren mög-
lich. Diese Nummer wird von der Deut-
schen Bundesbank vergeben, sie muss 
dort beantragt werden. Ende Mai hatten 
erst 10 Prozent der Unternehmen den An-
trag gestellt: „Es gibt 3,6 Millionen Un-
ternehmen und fast 600.000 Vereine in 
Deutschland, aber bisher haben wir nur 
rund 425.500 Gläubiger-Identifi kations-

nummern vergeben. Vor diesem Hinter-
grund erlaube ich mir die Mahnung, SEPA 
schnellstens anzugehen“, so Carl-Ludwig 
Thiele, Vorstandsmitglied der Deutschen 
Bundesbank. Im Rückstand seien vor al-
lem kleine und mittlere Betriebe mit we-
niger als 250 Beschäftigten. Die Bundes-
bank empfi ehlt, diesen Prozess möglichst 
bis Ende Oktober 2013 abzuschließen, da 
er sonst mit den Jahresendabschlüssen kol-
lidiert. (Formular unter: www.glaeubiger-
id.bundesbank.de)

Der ZDH empfiehlt folgende Schritte:
» Kontaktaufnahme mit dem eige-
nen Kreditinstitut: Zahlungsempfänger   
müssen von ihrer Hausbank für das Ver-
fahren zugelassen werden. Dies geschieht 
im Rahmen einer Inkasso-Vereinbarung, 
die zwischen beiden Partnern getroffen 
werden muss.

» Kontos konvertieren und Stamm-
daten aktualisieren: Künftig werden 
Konten nur noch durch eine internationale 
Bankkontonummer (IBAN) identifi ziert. 
Bei grenzüberschreitenden Überweisun-
gen kommt bis 2016 der Bank-Identifi ka-
tionscode (BIC) hinzu. Diese neuen Daten 
der Kontokennung sind auf den bisherigen 
Kontoauszügen bereits ersichtlich. Tech-
nisch aufwändiger ist die Umstellung der 
Kontodaten aller Geschäftspartner – hier 
bieten die Hausbanken zur Konvertierung 
verschiedene Lösungen an. Liegen die neu-
en Angaben von Lieferanten oder Kunden 
nicht vor, müssen sie angefordert werden. 

» Buchhaltung anpassen: Mit der 
Umstellung der Kontokennung müssen 
auch Buchhaltungs- und Softwaresysteme 
umgestellt werden – SEPA-Überweisun-
gen und -Lastschriften haben ein spezifi -
sches Datenformat, das für Unternehmen 
und Zahlungsdienstnutzer nach dem 
1. Februar 2014 verpfl ichtend ist. Hier 
empfi ehlt sich die rechtzeitige Kontakt-

aufnahme zu technischen Dienstleistern. 
Gleichzeitig sollte geklärt werden, in wel-
chem Maße zusätzliche Kosten, etwa für 
Schulungen oder neue Lizenzen, entste-
hen. Auch die Vorlagen für den Schrift-
verkehr müssen angepasst werden.

» Infos zu Einzugsermächtigungen 
aussenden: Bei Mitgliedsbeiträgen/
Spen den/Bestandskundenzahlungen müs-
sen vorliegende Einzugsermächtigungen 
nicht neu eingeholt werden; wohl aber 
muss der Empfänger den Zahler vor dem 
ersten SEPA-Lastschrifteinzug über den 
Wechsel auf den Einzug per SEPA-Ba-
sislastschrift informieren – unter Angabe 
von Gläubiger-ID und Mandatsreferenz. 

» SEPA-Lastschriftmandate einho-
len: Erst das Mandat autorisiert eine Ab-
buchung. Sowohl für die Einholung eines 
Mandats als auch für die Übergabe der 
Lastschrift an die Bank sind bestimmte 
Formalien und Fristen einzuhalten. Eine 
betriebsinterne Mandatsverwaltung er-
leichtert die Änderung der Daten. 

Auf der zentralen SEPA-Webseite von 
Bundesbank und Bundesfi nanzministeri-
um stehen alle wichtigen Informationen 
sowie Antworten auf häufi g gestellte Fra-
gen und Links gebündelt zur Verfügung. 

Handwerksunternehmen fi nden weite-
re Informationen und nützliche Links zur 
Umstellung auf der ZDH-Webseite unter:
www.zdh.de/themen/wirtschaft-energie-
umwelt/finanzierung-basel-iii-sepa/
sepa.html ◆
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Möglichkeiten zur Optimierung des Punktestands

Die neue Verkehrssünderdatei
Das Bundeskabinett hat am 

16.10.2013 die Neuregelung des Punk-
tesystems beschlossen. Damit tritt das 
Reformpaket am 1.5.2014 in Kraft.

Das neue System sieht vor, dass 
Delikte nicht mehr mit 1 – 7 
Punkten bewertet werden, son-

dern je nach Schwere nur noch mit 1, 2 
oder 3 Punkten. Der Entzug der Fahrer-
laubnis erfolgt bereits mit 8, statt wie bis-
her mit 18 Punkten.

Von dieser Reform ist jeder 7. Führer-
scheininhaber betroffen. Laut Statistik des 
Kraftfahrt-Bundesamts waren am 1.1.2012 
insgesamt 9.027.186 Personen im Ver-
kehrszentralregister erfasst. Davon ist etwa 
die Hälfte mit 1 – 3 Punkten belastet, ca. 
1,6 Millionen Personen haben einen Punk-
testand von 4 – 7 Punkten und ca. eine hal-
be Million Personen 8 bis 17 Punkte. 

 Die bisher im Verkehrszentralregister 
gespeicherten Punkte werden wie folgt in 
das neue Fahreignungsregister übertra-
gen: 1 – 3 alte Punkte werden zu 1 neuem 
Punkt, 4 – 5 Punkte zu 2 Punkten, 6 – 7 
Punkte zu 3 Punkte, 8 – 10 Punkte zu 4 
Punkten, 11 – 13 Punkte zu 5 Punkten, 
14 – 15 Punkte zu 6 Punkten, 16 – 17 zu 
7 Punkten und 18 Punkte zu 8 Punkten.

Die durch Voreintragungen betroffe-
nen Fahrerlaubnisinhaber sollten bis zum 
1.5.2014 handeln. Denn zukünftig ist ein 
Abbau von Punkten durch eine freiwilli-
ge Teilnahme an Seminaren nur noch im 
begrenzten Umfang möglich. Nach gegen-
wärtiger Rechtslage können Fahrerlaub-
nisinhaber vor Erreichen von 14 Punkten 
nach Teilnahme an einem Aufbausemi-
nar bei dem Stand von nicht mehr als 8 
Punkten 4 Punkte, bei einem Stand von 9 
– 13 Punkten, 2 Punkte abbauen. Ab dem 
1.5.2014 wird nur noch ein Abzug von 
einem Punkt gewährt, sofern der Punkte-
stand zum Zeitpunkt der Ausstellung der 

Teilnahmebescheinigung 1 – 5 Punkte be-
trägt. Zudem werden die Kosten für die 
Teilnahme an einem Aufbauseminar von 
ca. 200 € auf rund 400 € steigen.

Aber auch denjenigen, denen eine neue 
Eintragung droht, sollten Einfl uss auf den 
Zeitpunkt der Eintragung nehmen. Denn 
zukünftig entfällt die Tilgungshemmung, 
die derzeit dazu führt, dass jede Neuein-
tragung die Tilgung der Voreintragungen 
hemmen kann.

Dies soll Anhand von 3 Beispielen ver-
deutlich werden:

1. Im Februar 2014 übersieht der Ver-
kehrsteilnehmer einen Fußgänger, der 
an einem Fußgängerüberweg die Stra-
ße überqueren will. Es kommt zu einer 
Eintragung von 4 Punkten, die nach der 
Übertragung ins Fahreignungsregister mit 
2 Punkten bewertet werden. Erfolgt die 
Eintragung erst nach dem 1.5.2014 wür-
de nur 1 Punkt eingetragen, da diese Ord-
nungswidrigkeit zukünftig nur mit einem 
Punkt geahndet wird. Die Eintragung 
sollte daher erst nach dem 1.5.2014 erfol-
gen.

2. Es bestehen drei Eintragungen, die mit 
insgesamt 9 Punkten bewertet werden. Als 
Tilgungsfrist ist im Register der 10.6.2014 
vermerkt. Im Februar 2014 kommt es zu 
einer Geschwindigkeitsüberschreitung 
von 27 km/h. Der Betroffene unter nimmt 
nichts. Am 20.4.2014 werden für diesen 
Verstoß 3 weitere Punkte eingetragen. Bei 
der Übertragung am 1.5.2014 werden 
die 12 Punkte mit 5 fünf Punkte bewer-
tet, als Tilgungsende wird der 20.4.2016 
vermerkt. Auch in diesem Beispiel muss 
eine Eintragung nach dem 1.5.2014 be-
wirkt werden. Denn dann werden zu-
nächst die bestehenden 9 Punkte übertra-
gen, mit 4 Punkten bewertet und schon 
am 10.6.2014 (also fast 2 Jahre früher) ge-
tilgt. Für die Geschwindigkeitsüberschrei-

tung von 27 km/h würde zusätzlich ein 
Punkt eingetragen werden.

3. Es besteht eine Voreintragung, die mit 
3 Punkten bewertet wird. Im Februar 
2014 kommt es zu einem Handyverstoß 
(1 Punkt nach altem und neuem Recht). 
In diesem Fall ist es ratsam, die Eintra-
gung vor dem 1.5.2014 zu bewirken und 
durch Teilnahme an einem Aufbausemi-
nar die insgesamt 4 Punkte noch vor der 
Übertragung abzubauen.

Die Beispiele zeigen, dass es immer auf 
den Einzelfall ankommt und jeder mit 
Eintragungen belastetet oder bedrohte 
Fahrerlaubnisinhaber die Übergangszeit 
nutzen sollte, um seine Situation im Rah-
men der gesetzlichen Möglichkeiten zu 
optimieren. ◆
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Die Deutsche Brotkultur
Unsere ausgezeichneten Innungsbetriebe fi nden Sie

auf der Internetseite www.brot-test.de
Die Deutsche Brotkultur ist welt-

weit einzigartig. Doch wie viele Sorten 
Brot werden wirklich jeden Tag in den 
Backöfen der deutschen Bäcker geba-
cken?

Die lange geläufi ge Zahl von 300 
Brotsorten kann mit der Reali-
tät nicht mehr Schritt halten. 

Das beweist das deutsche Brotregister 
eindrucksvoll. Wie viele Brotkreationen 
sich als eigenständige Sorten erweisen, 
wird jedoch erst nach der Auswertung des 
Wissenschaftlichen Beirats der Bundes-
akademie Deutsches Bäckerhandwerk in 
Wienheim feststehen.

Das Brotregister als Bestands-
aufnahme der deutschen Brotvielfalt
Das deutsche Brotregister ist das erste Ar-
chiv seiner Art. Handwerksbäcker, die 
Mitglied einer Innung sind, können on-
line ihre Brotschöpfungen eintragen. Da-
mit hat der Zentralverband des Deutschen 
Bäckerhandwerks ein wertvolles Instru-
ment geschaffen, um die über Jahrhunder-
te gewachsene deutsche Brotlandschaft zu 
bewahren, als Kulturgut zu schützen und 
die Leistung der deutschen Bäcker gebüh-
rend zu würdigen. Das Brotregister drückt 
die Brotvielfalt erstmalig in konkreten 
Zahlen aus und liefert dadurch ein solides 
Fundament zur Anerkennung des deut-

schen Kulturgutes Brot als immateriel-
les Weltkulturerbe der UNESCO. Schon 
jetzt wurden 2.583 Brotspezialitäten regis-
triert (Stand: 29.3.2012).

Deutsche Brotvielfalt als
immaterielles Kulturerbe
Ähnlich wie die französische Esskultur 
oder der argentinische Tango zählt das 
deutsche Bäckerhandwerk zur „Vielfalt 
der lebendigen kulturellen Ausdrucksfor-
men, die unmittelbar von menschlichem 
Können getragen werden“ und erfüllt da-
mit die wichtigste Voraussetzung, um von 
der UNESCO als Kulturerbe geschützt zu 
werden. Seit 2003 sind dem entsprechen-
den Abkommen bereits über 130 Staaten 
beigetreten. Damit ist es das erste völker-
rechtlich verbindliche Instrument zur Er-
haltung des immateriellen Kulturerbes. 
Der deutsche Beitritt steht noch aus.

Trends frisch aus der Backstube
Mahlzeit, Brotzeit oder Snack? Fast Food 
oder Slow Food? Alles-Esser, Vegetarier 
oder Veganer? Ernährungsgewohnheiten 
ändern sich nur langsam. Gerade deshalb 
lohnt es sich, die wichtigsten Tendenzen 
aufmerksam zu beobachten. Auch der 
technische Fortschritt führt zu spürbaren 
Veränderungen der Produktions- und Ar-
beitsstandards in der Backstube. Für den 
wirtschaftlichen Erfolg des Bäckerhand-
werks ist es wichtig, mit neuen Entwick-
lungen Schritt zu halten und Trends im 
Auge zu behalten.

Internationale Spezialitäten
Französisches Baguette, italienisches Cia-
batta und türkisches Fladenbrot sind gern 
gesehen auf deutschen Frühstückstischen 
und Party-Büffets. Die wachsende Nach-
frage nach mediterranen Brotspezialitäten 
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trägt dazu bei, dass der Anteil von Wei-
zenbrot am deutschen Brotverzehr in den 
letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. 
Dem steht übrigens ein zunehmendes In-
teresse an deutschen Backwaren aus dem 
Ausland gegenüber. Insbesondere in Asien 
steigt der Verzehr von Getreideprodukten 
stetig. Deutsche Backwaren genießen dort 
ein hohes Ansehen.

Gesundheitsbewusste Ernährung
Immer mehr Menschen suchen gezielt 
hochwertige, gesunde Lebensmittel und 
ernähren sich bewusst ausgewogen. Be-
sonders Vollkornprodukte haben in den 
letzten Jahren von dieser Entwicklung 
profi tiert und sind zu einer festen Größe 
im Brotkorb der Deutschen geworden. 
Die traditionellen Produktionsweisen der 
Handwerksbäcker kommen dem Verbrau-
cherwunsch ebenfalls entgegen: Sauerteig- 
und Vorteigführungen sichern einen hohen
Qualitätsstandard bei der Brotherstellung. 
Viele Bäcker setzen außerdem auf natür-
liche Rohstoff e von regionalen Erzeuger-
gemeinschaften, die über die gesamte Pro-
duktionskette Produkteigenschaften wie 
ungespritzes Getreide garantieren. Damit 
erfüllen sie die Ansprüche der Verbraucher 
an eine umweltfreundliche Erzeugung von 
Lebensmitteln.

Zunehmender Außer-Haus-Verzehr
Gesunder Genuss mit wenig Aufwand – 
so lässt sich der Anspruch der Verbrau-
cher an die eigene Ernährung zusammen-
fassen. Immer häufi ger wird außer Haus 
gegessen. Statt drei großer Mahlzeiten pro 
Tag greifen viele gern oder notgedrun-

gen zu Snacks. Für den Bäcker lohnt es 
sich, eine ausgewogene Auswahl an be-
legten Brötchen, Bagels, Wraps oder Cia-
batte anzubieten. Während der Absatz im 
Standardsortiment stagniert oder leicht 
zurückgeht, lässt sich hier ein deutlicher 
Zuwachs erzielen. Ausschlaggebend ist 
jedoch nicht nur die Qualität des Snack-
Angebots, sondern auch die gebotene Er-
lebnisatmosphäre.

Fakten und Irrtümer rund ums Brot
Macht Brot dick? Vier Scheiben Toastbrot 
liefern 260 kcal – so viel wie eine halbe Ta-
fel Schokolade. Doch deshalb macht Brot 
nicht automatisch dick. Generell gilt: Nur 
wer mehr Kalorien zu sich nimmt, als er 
verbrennt, nimmt zu. Darüber hinaus ist 
die Art der Kalorien entscheidend. Der 
Körper braucht sehr lange, um die lang-
kettigen Kohlenhydrate des Brots zu ver-
dauen. Die Kohlenhydrate in Schokolade 
sind hingegen Einfachzucker und gehen 
sofort ins Blut. Brot ist daher deutlich 
wertvoller für die Ernährung. Wer sich fi -
gurbewusst ernähren möchte, sollte außer-
dem besser zu Vollkornbrot greifen. Wäh-
rend 100 g Knäckebrot mit rund 430 kcal 
zu Buche schlagen, ist es bei Vollkornbrot 
gerade mal die Hälfte.

Kann man Schimmel
einfach abschneiden?
Mit Schimmel ist nicht zu spaßen. Ge-
treideschimmel ist giftig und kann Leber-
schäden verursachen. Dazu kommt: Auch 
Stellen, an denen noch nichts zu sehen ist, 
sind bereits von Sporen befallen. Schimm-
liges Brot gehört daher sofort in die Müll-

tonne. Und so lässt sich die Schimmel-
gefahr minimieren: Brot nie in Plastik 
verpacken, sondern bei Zimmertempera-
tur in einem Keramikgefäß aufbewahren. 
Das Gefäß regelmäßig mit Essigwasser 
auswischen.

Verursacht ofenfrisches
Brot Bauchschmerzen?
Kaum etwas schmeckt besser als ofenfri-
sches Brot. Doch stimmt es wirklich, dass 
Brot auf den Magen schlägt, wenn man 
es unmittelbar nach dem Backen ver-
zehrt? Ein Mythos, der aus Hungerzei-
ten stammt. Bei leerem Bauch werden aus 
einer Scheibe Brot schnell drei oder vier 
oder der halbe Laib. Hat man erst einmal 
angefangen zu essen, kann man schwer 
wieder aufhören. Deshalb erzählte man 
den Kindern diese kleine Notlüge, um sie 
von übermäßigem Essen abzuhalten.

Welches Brot ist das Gesündeste?
Vollkornprodukte sind aus ernährungs-
wissenschaftlicher Sicht wertvoller, aller-
dings ist nicht jedes dunkle Brot auto-
matisch ein Vollkornbrot. Brot kann aus 
unterschiedlichen Gründen eine dunk-
le Farbe haben – zum Beispiel wenn der 
Bäcker aus Geschmacksgründen Malz in 
den Teig gibt. Weil man dies einem Brot 
nicht auf den ersten Blick ansieht, hilft 
nur Nachfragen oder ein Blick auf die 
Ausschilderung weiter. Vollkornbrot muss 
mindestens 90 % Vollkornmehl enthal-
ten. Bei allen anderen Bezeichnungen ist 
das keine Pfl icht. ◆

Quelle: Zentralverband des Deut-
schen Bäckerhandwerks e. V.
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Erfolgreicher „Mahn- und Inkasso-
Service“ für Innungsmitglieder

Dieser Service entlastet Sie von zeit-
raubender Schreibarbeit und bietet 
Ihnen Möglichkeit der rechtssicheren 
Einziehung Ihrer Forderung.

Als ein nach § 10 RDG registrier-
tes Inkassounternehmen können 
wir ihnen eine professionelle, ko-

stengünstige und unkomplizierte Mög-
lichkeit bieten, Ihre offenen Forderungen 
zu minimieren.

Unsere Leistungen für Innungsmitglieder:
» Aufforderungsschreiben mit letzter 

Zahlungsfrist
» Einleitung des gerichtlichen Mahnver-

fahrens

» Abwicklung und Überwachung von 
Ratenzahlungsvereinbarungen

» Einleitung von Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen

» Einholen von Auskünften
» Recherche und Schuldnersuche bei 

Adresswechsel
» Forderungsanmeldung zur Insolvenz-

tabelle

Beim außergerichtlichen Mahnverfah-
ren macht der Brief unserer Inkassostelle 
in der Regel mehr Eindruck als der eines 
Handwerksunternehmens. Die Innung 
versucht Ihnen außergerichtlich zu Ih-
rem Geld zu verhelfen. Sollte dies erfolg-
los sein, nutzen wir die Möglichkeiten des 

gerichtlichen Mahnverfahrens bis hin zur 
Zwangsvollstreckung.

Unsere Inkassovordrucke können bei 
der Geschäftsstelle der Kreishandwerker-
schaft unter 0 22 02 – 93 59 0 oder info@
handwerk-direkt.de angefordert werden. ◆

W E I T E R E  I N F O R M AT I O N E N

Ansprechpartner:
» Petra Schröder

0 22 02 – 93 59 17
schroeder@handwerk-direkt.de

» Ass. Holger Schmitz
 0 22 02 – 93 59 31

schmitz@handwerk-direkt.de

Verjährung von Forderungen
zum Jahresende 2013

Jeder Gewerbetreibende sollte vor 
Ablauf des Jahres die ausstehenden 
Forderungen daraufhin überprüfen, 
ob ihnen eine Verjährung droht!

Zivilrechtliche Ansprüche wie 
Werklohnforderungen verjäh-
ren regelmäßig in 3 Jahren (§ 

195 BGB). Nach § 199 BGB beginnt 
die Verjährungsfrist mit dem Schluss 
des Jahres, in welchem der Anspruch 
entstanden ist.

Ein Anspruch gilt als entstanden, wenn 
er vom Gläubiger, ggf. gerichtlich, geltend 
gemacht werden kann. Dies ist bei Vergü-
tungsansprüchen der Zeitpunkt, in dem 
die Fälligkeit eingetreten ist. 

Sofern Grundlage des Vertrages das 
BGB-Werkvertragsrecht ist, wird die Ver-
gütung mit der Abnahme fällig (vgl. § 641 

Abs. 1 BGB). Bei VOB-Verträgen wird 
der Anspruch auf Vergütung alsbald nach 
Prüfung und Feststellung der vom Auf-
tragnehmer vorgelegten Schlussrechnung, 
spätestens aber 30 Tage nach Abnahme 
und Zugang der Schlussrechnung, fällig 
(vgl. § 16 Abs. 3 S. 1 VOB/B). 

Dies bedeutet, dass mit dem Ablauf des 
31. Dezember 2013 grundsätzlich sämtli-
che Forderungen, die vor dem 1.1.2011 
fällig geworden sind, nicht mehr durch-
setzbar sind!

Dringend gewarnt werden muss vor 
der oft vertretenen Auffassung, dass eine 
– insbesondere durch Einschreiben ausge-
sprochene – Mahnung die Verjährung un-
terbreche oder hemme. Diese Auffassung 
ist nicht richtig!

Die Verjährung ist nur gehemmt, so-

fern es eine Absprache zwischen Gläubi-
ger und Schuldner gibt, dass der Anspruch 
einstweilen nicht geltend gemacht werden 
soll (Stillhalteabkommen). Sie wird fer-
ner gehemmt durch die Erhebung der 
Klage oder die Zustellung des Mahnbe-
scheids im Mahnverfahren.

Dabei ist es nicht erforderlich, dass die 
Klage oder der Mahnbescheid vor dem 
1. Januar 2014 zugestellt wird. Es genügt 
vielmehr zur Fristwahrung, dass die Klage 
oder der Mahnbescheid vor Jahresablauf 
eingereicht wird, sofern die Zustellung 
„demnächst“ erfolgt.

Ferner beginnt die Verjährung er-
neut – u.U. sogar mehrfach –,  wenn der 
Schuldner dem Gläubiger gegenüber den 
Anspruch durch Abschlagszahlung, Zins-
zahlung, Sicherheitsleistung oder in sons-
tiger Weise anerkennt. ◆
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Wie und wem gegenüber
sind Bedenken anzuzeigen? 

1. Im Rahmen eines pflichtgemäßen 
Bedenkenhinweises müssen die 
nachteiligen Folgen und die sich da-
raus ergebenden Gefahren der un-
zureichenden Vorgaben bzw. Pla-
nung konkret dargelegt werden, 
damit dem Auftraggeber die Trag-
weite der Nichtbefolgung hinrei-
chend verdeutlicht wird.

2. Der vom Auftraggeber mit der Bau-
leitung beauftragte Architekt bzw. 
Bauleiter ist regelmäßig als Emp-
fangsbevollmächtigter für Beden-
kenhinweise des Auftragnehmers 
an zusehen. Gleichwohl muss der 
Auf traggeber selbst vom Auftrag-
nehmer informiert werden, wenn 
sich der Architekt bzw. Bauleiter 
den vom Auftragnehmer geäußer-
ten Bedenken gegenüber ver-
schließt. 

Ein Bauherr (B) beauftragt im Rah-
men des Neubaus einer Penthouse-
wohnung im 4. OG seines Hau-

ses durch Vertrag vom 30.9.2004 einen 
Handwerker (H) unter Einbeziehung der 
VOB/B 2002 mit der Herstellung, Liefe-

rung und dem Einbau zweier Hebe-Schie-
be-Fenstertüranlagen (HST-Anlagen). 
Nach Ausführung des Auftrags treten an 
den plangemäß in 13 Grad Schrägstellung 
nach innen eingebauten HST-Anlagen Un-
dichtigkeiten auf. B nimmt H wegen der 
Kosten der inzwischen erfolgten Auswechs-
lung der HST-Anlagen von rund 40.000 
Euro auf Schadensersatz in Anspruch. H 
verteidigt sich vor allem mit der Behaup-
tung, er habe dem Architekten bereits am 
20.9.2004 fernmündlich sowie mit Schrei-
ben vom 21.9.2004 mitgeteilt, dass die 
HST-Anlagen schräg nach innen eingebaut 
„nicht zulässig“ seien. Nach Klageabwei-
sung durch das Landgericht verfolgt B den 
Anspruch mit seiner Berufung weiter. 

Das OLG bejaht zwar einen Schadens-
ersatzanspruch, kürzt diesen aber wegen B 
zuzurechnender Planungsmängel und ab-
zuziehender Sowieso-Kosten auf rund 40 
%. Eine Haftungsbefreiung des H nach 
§ 4 Nr. 3, § 13 Nr. 3 VOB/B verneint 
das OLG jedoch. Denn H hat nicht dar-
getan, seiner Prüfungs- und Bedenken-
hinweispfl icht gegenüber B hinreichend 
nachgekommen zu sein. Aus der eigenen 

Behauptung des H, er habe dem Archi-
tekten am 20. und 21.9.2004 mitgeteilt, 
die HST-Anlagen seien bei einem Ein-
bau schräg nach innen geneigt „nicht zu-
lässig“, er habe sich mit diesen Bedenken 
aber wegen des Hinweises des Architek-
ten, dass der Auftrag sonst anderweitig 
vergeben werde, nicht durchsetzen kön-
nen, kann eine pfl ichtgemäße Erfüllung 
der Bedenkenhinweispfl icht nicht ent-
nommen werden. H hat die nachteiligen 
Folgen der unzureichenden Planung nicht 
konkret dargestellt. H hat die geplante 
Konstruktion lediglich pauschal als un-
zulässig bezeichnet, ohne die technischen 
Bedenken hinreichend zu formulieren. 
Zudem hat sich H, als der Architekt sich 
nach seiner Darstellung den geäußerten 
Bedenken verschloss, nicht an B selbst ge-
wandt. Schließlich hat H nach seiner Be-
hauptung, bereits vor Vertragsschluss Be-
denken geäußert zu haben, sich „sehenden 
Auges“ zu einer funktionsuntauglichen, 
weil nicht schlagregendichten Werkleis-
tung verpfl ichtet. ◆

OLG Düsseldorf, Urteil vom
5.2.2013 – 23 U 185/11
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Keine Diskriminierung
wegen des Geschlechts

Die Beklagte als Arbeitgeberin kün-
digte das Arbeitsverhältnis fristgemäß 
in der Probezeit. Binnen einer Woche 
machte die Klägerin unter Vorlage 
einer entsprechenden ärztlichen Be-
scheinigung geltend, bei Zugang der 
Kündigung schwanger gewesen zu 
sein.

Sie forderte die Beklagte auf, inner-
halb einer weiteren Woche mitzu-
teilen, dass sie an der Kündigung 

„nicht festhalte“, damit sie keine Klage 
erheben müsse. Das erklärte die Beklagte 
zunächst nicht. Nachdem der Betriebsarzt 
einen Monat später sowohl die Schwan-
gerschaft als auch ein zwischenzeitlich 
ausgesprochenes Beschäftigungsverbot 
bestätigt hatte, erklärte die Beklagte nach 

Wochen eine „Rücknahme“ der Kündi-
gung. Die Klägerin lehnte in der Folgezeit 
jedoch eine außergerichtliche Einigung 
ab. Schließlich gab die Beklagte vor dem 
Arbeitsgericht eine Anerkenntnis-Erklä-
rung ab, worauf die Unwirksamkeit ihrer 
Kündigung festgestellt wurde.

Daraufhin klagte die Arbeitnehmerin 
auf Zahlung einer Entschädigung in Höhe 
von drei Monatsbruttogehältern wegen 
Benachteiligung aufgrund des Geschlech-
tes.

Wie schon in den Vorinstanzen blieb 
die Klage auch vor dem Bundesarbeitsge-
richt ohne Erfolg. Die Kündigung konn-
te schon deswegen keine Benachteiligung 
der Klägerin auf Grund ihres Geschlechts 

sein, weil die Arbeitgeberin bei der Er-
klärung der Kündigung keine Informati-
on über die Schwangerschaft der Kläge-
rin hatte. Die verlangte Rücknahme der 
Kündigung war rechtstechnisch nicht 
möglich, über die Notwendigkeit einer 
einvernehmlichen Verständigung der Par-
teien zeigte sich die Klägerin nicht hinrei-
chend informiert. Ein Streit darüber, ob 
die besonderen Anspruchsvoraussetzun-
gen des § 11 MuSchG auf Zahlung von 
Mutterschutzlohn vorliegen, ist für sich 
genommen nicht schon deswegen eine 
Diskriminierung, weil nur Frauen diesen 
besonderen Anspruch geltend machen 
können.  ◆

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
17.10.2013 – Az. 8 AZR 742/12

Einkommensteuer

Anerkennung eines Arbeitsverhältnis-
ses zwischen nahen Angehörigen

Der Kläger betrieb als Einzelunter-
nehmer eine in den Streitjahren stetig 
wachsende Werbeagentur. Er schloss 
zunächst mit seinem in Frührente be-
findlichen Vater, später auch mit sei-
ner Mutter einen Arbeitsvertrag ab. 
Die Eltern sollten für den Kläger Büro-
hilfstätigkeiten im Umfang von zehn 
bzw. 20 Wochenstunden erbringen.

Das Finanzamt versagte den Be-
triebsausgabenabzug mit der 
Begründung, es seien keine Auf-

zeichnungen über die tatsächlich geleiste-
ten Arbeitsstunden geführt worden. Das 
Finanzgericht bestätigte diese Auffassung 
und führte aus, die Arbeitsverträge sei-
en nicht entsprechend der Vereinbarung 
durchgeführt worden, weil beide Eltern-

teile tatsächlich mehr als die vertraglich 
festgelegten zehn bzw. 20 Wochenstun-
den gearbeitet hätten. Darauf hätten sich 
fremde Arbeitnehmer nicht eingelassen.

Dieser Auffassung ist der Bundesfi nanz-
hof nicht gefolgt. Ob ein Vertrag zwischen 
nahen Angehörigen steuerlich anzuer-
kennen ist, wird anhand eines Fremdver-
gleichs beurteilt. Dabei hängt die Inten-
sität der Prüfung auch vom Anlass des 
Vertragsschlusses ab. Hätte der Steuer-
pfl ichtige im Falle der Nichtbeschäftigung 
seines Angehörigen einen fremden Drit-
ten einstellen müssen, ist der Fremdver-
gleich weniger strikt durchzuführen.

Vor allem aber ist der Umstand, dass 
beide Elternteile „unbezahlte Mehrarbeit“ 

geleistet haben sollen, für die steuerrecht-
liche Beurteilung nicht von wesentlicher 
Bedeutung. Entscheidend für den Be-
triebsausgabenabzug ist, dass der Ange-
hörige für die an ihn gezahlte Vergütung 
die vereinbarte Gegenleistung (Arbeitsleis-
tung) tatsächlich erbringt. Dies ist auch 
dann der Fall, wenn er seine arbeitsver-
traglichen Pfl ichten durch Leistung von 
Mehrarbeit übererfüllt. Ob Arbeitszeit-
nachweise geführt worden sind, betrifft 
hier nicht die Frage der Fremdüblichkeit 
des Arbeitsverhältnisses, sondern hat al-
lein Bedeutung für den – dem Steuer-
pfl ichtigen obliegenden – Nachweis, dass 
der Angehörige die vereinbarten Arbeits-
leistungen tatsächlich erbracht hat. ◆

Bundesfi nanzhof, Urteil vom 
17.7.2013 – X R 31/12
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Wohnungsübergabe mit farbigem Anstrich

Bunte Wohnung – Schadenersatz?
Achtung Vermieter: Schadenser-

satzpflicht des Mieters bei Rückgabe 
der neutral dekoriert übernommenen 
Wohnung mit einem farbigen Anstrich

Die Beklagten waren von Anfang 
2007 bis Juli 2009 Mieter einer 
Doppelhaushälfte der Kläge-

rin. Die Beklagten, die das Objekt frisch 
in weißer Farbe renoviert übernommen 
hatten, strichen einzelne Wände in kräf-
tigen Farben (rot, gelb, blau) und gaben 
es in diesem Zustand zurück. Die Klä-
gerin ließ im August 2009 die farbig ge-
stalteten Wände zunächst mit Haftgrund 
und dann alle Wand- und Deckenfl ächen 
zweimal mit Wandfarbe überstreichen. 
Sie wendete hierfür einen Betrag von 
3.648,82 € auf.

Die Klägerin hat nach teilweiser Ver-
rechnung mit der von den Beklagten ge-
leisteten Kaution Zahlung von 1.836,46 € 
nebst Zinsen begehrt. Die Beklagten ha-
ben widerklagend die Rückzahlung der zu 
Beginn des Mietverhältnisses geleisteten 
Kaution nebst Zinsen geltend gemacht.

Das Amtsgericht hat sowohl Klage als 
auch Widerklage abgewiesen. Auf die Be-
rufung der Klägerin hat das Landgericht 
die Beklagten unter Abweisung im Übri-
gen zur Zahlung von 874,30  nebst Zin-
sen verurteilt; die Berufung der Beklagten 
hat es zurückgewiesen.

Die vom Berufungsgericht zugelasse-
ne Revision der Beklagten hatte keinen 
Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat ent-

schieden, dass der Mieter gem. §§ 535, 
241 II, § 280 I BGB zum Schadensersatz 
verpfl ichtet ist, wenn er eine in neutraler 
Dekoration übernommene Wohnung bei 
Mietende in einem ausgefallenen farbli-
chen Zustand zurückgibt, der von vielen 
Mietinteressenten nicht akzeptiert wird 
und eine Neuvermietung der Wohnung 
praktisch unmöglich macht. Der Schaden 
des Vermieters besteht darin, dass er die 
für breite Mieterkreise nicht akzeptable 
Art der Dekoration beseitigen muss. Die 
vom Berufungsgericht getroffenen Fest-
stellungen zur Schadenshöhe wurden von 
der Revision nicht beanstandet und be-
gegnen keinen Bedenken. ◆

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
6.11.2013 – Az. VIII ZR 416/12

Fahrerflucht und Versicherung:
BGH-Urteil schafft Klarheit

Ein Autofahrer kann seinen Ver-
sicherungsschutz trotz einer Fahrer-
flucht vom Unfallort behalten. Wer 
nach einem Unfall versäumt, die Poli-
zei oder den Geschädigten zu informie-
ren, verliert nach einem höchstrichter-
lichen Urteil nicht automatisch die 
Ansprüche aus der Kaskoversicherung.

Es reicht unter Umständen aus, 
wenn der Fahrer seiner Versiche-
rung rechtzeitig Bescheid gibt, ent-

schied der Bundesgerichtshof. Selbst wenn 
sich der Fahrer wegen „unerlaubten Ent-
fernens vom Unfallort“ strafbar gemacht 
habe, kann es sein, dass die Versicherung 
trotzdem zahlen muss (AZ: IV ZR 97/11).

Im konkreten Fall war der Fahrer eines 
Geländewagens nachts auf einer Landstra-
ße bei von der Fahrbahn abgekommen 
und gegen einen Baum geprallt –nach sei-
ner Darstellung, weil Rehe auf der Fahr-

bahn standen, denen er ausweichen wollte. 
Er verständigte den ADAC, der das Fahr-
zeug abschleppte. Am nächsten Tag infor-
mierte er seine Versicherung – nicht aber 
die Polizei und das Straßenbauamt, das für 
den beschädigten Baum zuständig ist.

BGH: „Kein Automatismus“
Deshalb wollte die Kaskoversicherung 
den Schaden am Auto in Höhe von rund 
27.000 Euro nicht ersetzen. Sie sah den 
Straftatbestand des „unerlaubten Entfer-
nens vom Unfallort“ – umgangssprach-
lich: Fahrerfl ucht – erfüllt. Darum müsse 
die Versicherung nicht zahlen.

Dem wiedersprach nun der BGH. 
Strafbar könne sich zwar machen, wer 
sich – wie in diesem Fall – erlaubterweise 
vom Unfallort entfernt hat und anschlie-
ßend nicht unverzüglich die Polizei oder 
den Geschädigten informiert. In solchen 
Fällen sei es jedoch ausreichend, wenn die 

Versicherung rechtzeitig informiert werde, 
entschied nun der BGH. Es gebe keinen 
„Automatismus“, dass bei einem Verstoß 
gegen die Strafvorschrift auch der Versi-
cherungsschutz entfalle.

Richterin beweist Realitätssinn
„Was hat die Versicherung davon, wenn 
noch in der Nacht auf den Anrufbeant-
worter des Straßenbauamtes gesprochen 
wird?“, fragte die Vorsitzende Richterin 
Barbara Mayen in der Verhandlung.

Wie die Richter in der Verhandlung 
andeuteten, dürfte sich mit der Entschei-
dung aber nichts daran ändern, dass bei 
der „klassischen“ Fahrerfl ucht der Versi-
cherungsschutz entfällt: Also dann, wenn 
der Fahrer einfach abhaut, ohne ausrei-
chend lange zu warten oder seine Persona-
lien feststellen zu lassen. Der BGH verwies 
den Fall zur weiteren Aufklärung zurück 
an das Oberlandesgericht Dresden. ◆
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Mitarbeit bei Statistiken von Information und Technik Nordrhein-Westfalen
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW)

§ 11 a Bundesstatistikgesetz (BStatG)
Die „Online-Meldepflicht“

Am 1. August 2013 ist das Gesetz 
zur Förderung der elektronischen Ver-
waltung sowie zur Änderung weite-
rer Vorschriften (E-Goverment-Gesetz) 
vom 25. Juli 2013 in Kraft getreten.

Hiernach sind Betriebe und Un-
ternehmen sowie Stellen, die 
Aufgaben der öffentlichen Ver-

waltung wahrnehmen, verpfl ichtet, im 
Rahmen ihrer Berichtspfl icht ihre Daten 
an die statistischen Ämter auf elektroni-
schem Wege zu melden.

Die Verpfl ichtung für Unternehmen 
und Betriebe, ihre Meldungen zu amt-
lichen Statistiken nur noch mittels von 
den Statistikämtern angebotenen elektro-
nischen Verfahren wie „Internet Daten-
erhebung im Verbund“ (IDEV) und 

„eSTATISTIK.CORE abzugeben, besteht 
ab sofort. Die bisherige Wahlfreiheit zwi-
schen der Auskunft per Papierfragebogen 
oder der elektronischen Meldung besteht 
damit nicht mehr. Eine Ausnahme von der 
Verpfl ichtung zur elektronischen Meldung 
ist nur noch zur Vermeidung unbilliger 
Härten auf schriftlichen Antrag hin mög-
lich. Ein Härtefall liegt insbesondere dann 
vor, wenn die technischen Möglichkeiten 
(Zugang zu internetfähigem PC) nicht vor-
handen sind und die Schaffung der techni-
schen Möglichkeiten unzumutbare Kosten 
verursacht. Für Unternehmen und Betriebe, 
die ihre statistische Meldepfl icht online er-
füllen, entfällt das zeitraubende und fehler-
anfällige Ausfüllen von Papier-Formularen.

Grundlage sind die bundesweiten 
Standardprogramme IDEV und eSTA-

TISTIK.CORE. Über elektronische For-
mulare können Unternehmen ihre Daten 
schnell und sicher online eingeben und an 
IT.NRW übermitteln. Die Online-For-
mulare enthalten verschiedene Prüfun-
gen, die den Firmen helfen, Fehleingaben 
und Fehlmeldungen zu vermeiden und so 
Rückfragen zu reduzieren. Das Programm 
eSTATISTIK.CORE ermöglicht es Un-
ternehmen, die statistikrelevanten Daten 
direkt aus dem betrieblichen Rechnungs-
wesen herauszuladen und an die statisti-
schen Landesämter weiterzuleiten.

Es besteht derzeit allerdings noch nicht 
zu allen Wirtschaftsstatistiken die Möglich-
keit, die Daten über ein elektronisches Ver-
fahren zu melden. Für diese Statistiken ist 
natürlich die Meldung – wie bisher – über 
einen Papierfragebogen möglich. ◆

Sonderzahlung mit Mischcharakter
Die Parteien haben über einen An-

spruch auf eine als „Weihnachtsgrati-
fikation“ bezeichnete Sonderzahlung 
für das Jahr 2010 gestritten.

Der Kläger war seit 2006 bei der 
Beklagten, einem Verlag be-
schäftigt. Er erhielt jährlich mit 

dem Novembergehalt eine als Gratifi kati-
on, ab dem Jahr 2007 als Weihnachtsgra-
tifi kation bezeichnete Sonderzahlung in 
Höhe des jeweiligen Novemberentgelts. 

Die Beklagte übersandte jeweils im 
Herbst eines Jahres ein Schreiben an alle 
Arbeitnehmer, in dem „Richtlinien“ der 
Auszahlung aufgeführt waren. In dem 
Schreiben für das Jahr 2010 hieß es u. a., 
die Zahlung erfolge „an Verlagsangehöri-
ge, die sich am 31.12.2010 in einem un-

gekündigten Arbeitsverhältnis“ befänden; 
Verlagsangehörige sollten für jeden Ka-
lendermonat mit einer bezahlten Arbeits-
leistung 1/12 des Bruttomonatsgehalts 
erhalten. Im Lauf des Jahres eintretende 
Arbeitnehmer erhielten die Sonderzah-
lung nach den Richtlinien anteilig. Das 
Arbeitsverhältnis des Klägers endete auf 
Grund seiner Kündigung am 30.9.2010. 
Mit der Klage hat er anteilige (9/12) Zah-
lung der Sonderleistung begehrt. Alle Vor-
instanzen haben die Klage abgewiesen. 

Auf die Revision des Klägers hat das 
Bundesarbeitsgericht die Beklagte ent-
sprechend dem Klageantrag zur Zahlung 
verurteilt. Die Sonderzahlung soll nach 
den Richtlinien einerseits den Arbeitneh-
mer über das Jahresende hinaus an das 
Unternehmen binden und damit die Be-

triebstreue belohnen, dient aber zugleich 
der Vergütung der im Laufe des Jahres ge-
leisteten Arbeit. In derartigen Fällen sind 
Stichtagsregelungen wie die in den Richt-
linien vereinbarte nach § 307 I 1 BGB 
unwirksam. Die Klausel benachteiligt den 
Kläger unangemessen. Sie steht im Wider-
spruch zum Grundgedanken des § 611 I 
BGB, weil sie dem Arbeitnehmer bereits 
erarbeiteten Lohn entzieht. Der Vergü-
tungsanspruch wurde nach den Richtli-
nien monatlich anteilig erworben. An-
haltspunkte dafür, dass die Sonderzahlung 
Gegenleistung vornehmlich für Zeiten 
nach dem Ausscheiden des Klägers oder 
für besondere, vom Kläger nicht erbrach-
te, Arbeitsleistungen sein sollte, sind nicht 
ersichtlich. ◆

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
13.11.2013 – Az. 10 AZR 848/12
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NRW fördert nur für 
Handwerker die Anschaf-
fung von Euro6-Nutz-
fahrzeugen bis 3,5t

Auf Initiative des Umweltminis-
teriums wird in Verbindung mit ei-
nem NRW-BANK-Effizienzkredit zur 
Anschaffung eines Neufahrzeugs seit 
dem 1. Oktober 2013 ein Tilgungszu-
schuss von 800 Euro gewährt.

Handwerksunternehmen damit 
bei der Anschaffung leichter 
Nutzfahrzeuge mit dem neue-

ren umweltfreundlicheren Abgasstandard 
Euro6 unterstützt. Hierdurch soll ein An-
reiz geschaffen werden, bereits frühzeitig 
auf den umweltfreundlicheren Abgasstan-
dard zu setzen, um so die Schadstoff-Belas-
tung in der Luft zu reduzieren. Damit die 
Anschaffung bezuschusst wird, muss das 
Neufahrzeug ein vor dem 1. Januar 2012 
auf das Unternehmen zugelassenes Alt-
fahrzeug ersetzen, welches höchstens eine 
gelbe Plakette erhalten kann (Schadstoff-
gruppe 3). Diese Fahrzeuge müssen anders 
als 2009 verkauft und nicht verschrottet 
werden. Pro Unternehmen können bis zu 
drei Fahrzeuge gefördert werden. 

Die Aktion ist bis zum 31. August 
2014 befristet. ◆

Förderung beim Bil-
dungsscheck seit Septem-
ber 2013 vervierfacht

Seit dem 1.9.2013 ist das seit Jah-
ren bewährte Bildungsscheck-Pro-
gramm erweitert worden. Für zwei 

Jahre ist der Zuschuss für Fortbildungen 
zur Qualifi kation von maximal 500 auf 
2000 Euro erhöht worden. 

Damit intensiviert Nordrhein-West-
falen noch einmal die Bemühungen zur 
Fachkräftesicherung.

Weitere Infos zum Bildungsscheck un-
ter: www.bildungsscheck.nrw.de ◆

Arbeitnehmer verletzt sich 
selbst, aber Arbeitgeber 
muss trotzdem zahlen

Der Arbeitnehmer arbeitet als Wa-
renauffüller in einem Baumarkt in 
Osthessen und benutzt dazu einen 
Gabelstapler. Anfang August 2012 
brachte sich der Kläger an dem Gabel-
stapler ein provisorisches Plexiglas-
dach als Wetterschutz an.

Dafür wurde er von dem betrieb-
lichen Sicherheitsbeauftragten 
gerügt und zum Abbau des Ple-

xiglasdaches angehalten. Darüber geriet er 
derart in Wut, dass er im Zuge des Wut-
anfalls unter anderem mindestens dreimal 
mit der Faust auf ein in der Nähe aufge-
stelltes Verkaufsschild aus Hohlkammer-
schaumstoff schlug und sich dabei die 
Hand brach.

Arbeitgeberin verweigert
Entgeltfortzahlung

Er war vom 9.8. bis einschließlich 
10.9.2012 arbeitsunfähig krankgeschrie-
ben. Seine Arbeitgeberin verweigerte hier-
für die Entgeltfortzahlung von insgesamt 
2.662,52 Euro brutto mit dem Einwand, 
der Kläger sei an seiner Verletzung selbst 
schuld. Spätestens nach dem ersten Schlag 
auf das Verkaufsschild hätte er die Holz-
strebe spüren müssen. Die Verletzung 
habe er sich somit vorsätzlich beigebracht.

Das Arbeitsgericht wie auch das Hessi-
sche Landesarbeitsgericht haben der Ent-
geltfortzahlungsklage dennoch stattgege-
ben.

Denn der Verschuldensbegriff im Ent-
geltfortzahlungsrecht entspreche nicht 
dem allgemeinen zivilrechtlichen Ver-
schuldensbegriff, der auch mittlere und 
leichte Fahrlässigkeit umfasst, sondern 
erfordere vielmehr einen groben Verstoß 
gegen das eigene Interesse eines verstän-
digen Menschen. Dieses setze ein beson-

ders leichtfertiges, grob fahrlässiges oder 
vorsätzliches Verhalten gegen sich selbst 
voraus, befand das LAG in letzter Ins-
tanz.

Ein solches Verschulden des Klägers lag 
nach Ansicht des LAG nicht vor. Es sei 
nicht ersichtlich, dass er seine Verletzung 
bewusst herbeiführen wollte – es habe nur 
mittlere Fahrlässigkeit vorgelegen. Der 
Kläger hätte bei verständiger Betrachtung 
allerdings damit rechnen müssen, dass er 
durch die Schläge auf das Schild eine Ver-
letzung riskiert.

Gegen eine grobe Fahrlässigkeit spre-
che jedoch, dass er sich offensichtlich in 
einem heftigen Wut- und Erregungszu-
stand befunden und sich dementspre-
chend kurzzeitig nicht unter Kontrolle ge-
habt hatte. Das sei nicht zu billigen, aber 
menschlich gleichwohl nachvollziehbar, 
da niemand in der Lage sei, sich jederzeit 
vollständig im Griff zu haben. Der Kläger 
habe aus Wut und Erregung die erforderli-
che Kontrolle über sein Handeln verloren. 
Dies sei sicher leichtfertig gewesen, aber 
nicht derart schuldhaft, dass von besonde-
rer Leichtfertigkeit oder grober Fahrlässig-
keit die Rede sein könne.

Hinweis: Dieses Urteil beweist einmal 
mehr, das Arbeitsrecht in erster Linie 
„Arbeitnehmerschutzrecht“ ist. Häufi g 
sind daher die Entscheidungen von die-
sem Schutzgedanken getragen. Bevor da-
her Kündigungen ausgesprochen, oder 
sonstige personelle Maßnahmen ergreifen 
werden, sollte mit der Rechtsabteilung 
der Kreishandwerkerschaft Rücksprache 
genommen werden, damit die Maßnah-
men bewertet und vorbereitet werden 
können.

LAG Hessen, Urteil vom
23.7.2013, Az.: 4 Sa 617/13
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Bildrechte an Gebäuden
Oft stellt sich die Frage, unter wel-

chen Voraussetzungen  die Fotografie 
eines vom Bauunternehmer errichte-
ten Gebäudes zulässig  ist und ob die 
Aufnahmen zu Werbezwecken ver-
wertet werden dürfen. 

Die Fotografi e von Gebäuden 
vom öffentlichen Grund aus 
und ohne Hilfsmittel ist recht-

lich zulässig. Die Verwertung der Aufnah-
men zu Werbezwecken ist unter diesen 
Bedingungen gestattet. Die Antwort er-
gibt sich: 

1) aus § 59 Absatz 1 Urhebergesetz – 
Werke an öffentlichen Plätzen: 

» „Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an 
öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen be-
fi nden, mit Mitteln der Malerei oder Grafi k, 
durch Lichtbild oder durch Film zu verviel-
fältigen, zu verbreiten und öffentlich wie-
derzugeben. Bei Bauwerken erstrecken sich 
diese Befugnisse nur auf die äußere Ansicht.“ 

Der Vorschrift liegt der Gedanke zu-
grunde, dass der Urheber, der mit Aufstel-
lung seines Werks an einem öffentlichen 
Ort einverstanden ist, damit zugleich ei-
ner gewissen Form der Nutzung durch die 
Allgemeinheit zustimmt. Entsprechende 
Vervielfältigungen der Fotos können auch 
gewerblich verbreitet werden. 

§ 59 UrhG setzt also voraus:
» das Werk muss sich an öffentlichen Wegen, 
Straßen oder Plätzen befi nden. 

Diese Einschränkung ist eng auszule-
gen, so dass nur der Blick von einem all-
gemein zugänglichen Ort auf das Werk 
freigegeben ist. Unschädlich ist, dass sich 
das Werk selbst auf Privatgrund befi ndet, 
es kommt nur darauf an, dass es über öf-
fentliches Straßenland eingesehen und auf 
diese Weise reproduziert werden kann. 
Der Aufnahmestandpunkt muss also all-
gemein zugänglich sein. Nicht privilegiert 
ist die Fotografi e eines Gebäudes aus dem 
Fenster einer erhöht gelegenen Privat-

wohnung, urteilte der Bundesgerichtshof 
(BGH) im so genannte Hundertwasser-
haus-Fall (NJW 2004, 594), dies gilt auch, 
wenn eine Genehmigung für das Betreten 
des Aufnahmestandpunktes vorliegt. 

Hinweis: Die Nutzung einer Leiter oder 
einer Hebebühne, eines Hubwagens oder 
die Verwendung eines Hubschraubers 
oder Baukrans sowie ein Foto aus dem 
Fenster eines gegenüberliegenden Hauses 
sind nicht zulässig. Aus dem Begriff „äu-
ßere Ansicht“ in § 59 Abs. 1 S. 2 Urheber-
gesetz wird gefolgert, dass nur die Teile ei-
nes Werks fotografi ert werden dürfen, die 
von der öffentlichen Straße aus sichtbar 
sind. Es darf also nur der Blickwinkel als 
Fotostandpunkt verwendet werden, den 
ein normaler Bürger ohne Hilfsmittel von 
der Straße aus hat. Der BGH sieht auch in 
einem Teleobjektiv ein unzulässiges Hilfs-
mittel (Urteil vom 9. Dezember 2003). 

Anders wäre die Lage zu beurteilen, 
wenn das Foto nicht vom öffentlichen 
Grund aus erfolgt, sondern von dem be-
treffenden Privatgrundstück selbst, auch 
wenn dies zur bloßen Besichtigung jeder-
zeit unentgeltlich zugänglich ist. In die-
sem Fall kann die gewerbliche Verwertung 
der Fotos nach dem Schloss-Tegel-Urteil 
des BGH (17. Dezember 2010) verwehrt, 
beziehungsweise von der Zustimmung des 
Eigentümers, beziehungsweise Rechtein-

habers, das heißt der Erteilung einer kos-
tenpfl ichtigen Fotoerlaubnis, abhängig ge-
macht werden. 

» darüber hinaus muss es sich um bleibendes 
Werk handeln. 

Bei einem dauerhaft errichteten Ge-
bäude ist dies unproblematisch. 

2) In § 59 UrhG sind nur die Rechte des 
Urhebers eingeschränkt, nicht die 
des Eigentümers. Es darf auch nicht 
das Eigentumsrecht am Grundstück 
mit dem sich daraus ergebenden 
Hausrecht verletzt werden. 
Der Bundesgerichtshof hat in der so 

genannte Friesenhaus-Entscheidung (Ur-
teil vom 9. März 1989) zur Verwertung 
der Fotografi e eines privaten Hauses klar-
gestellt, dass es kein „Recht am Bild der ei-
genen Sache“ gibt, das über die Befugnisse 
des Eigentümers hinausgeht, anderen den 
Zugang zu ihr zu verwehren. Im Ergeb-
nis stellt der BGH fest, dass der Eigentü-
mer das Fotografi eren und Verwerten der 
Fotos seiner Sache nicht verbieten kann, 
wenn der Fotograf die Sache von öffent-
lichen Straßen, Wegen oder Plätzen aus 
aufgenommen hat. Wenn Fotos von einer 
„allgemein zugänglichen Stelle“ aus aufge-
nommen werden, greifen daher von die-
sen Stellen angefertigte Fotos nicht in das 
Eigentumsrecht ein. ◆
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Gebrauchtwagen-Garantiebedingung

Zur Unwirksamkeit einer
Haftungsbeschränkung

Der Kläger macht gegen die Beklag-
te Ansprüche aus einer Gebraucht-
wagen-Garantie geltend. Der Kläger 
kaufte von einem Autohaus im No-
vember 2009 einen Gebrauchtwagen 
„inkl. 1 Jahr Gebrauchtwagen-Garan-
tie gemäß Bestimmungen der Car-Ga-
rantie“.

Die vom Kläger und Verkäufer 
unterzeichnete Garantieverein-
barung lautet: „Der Käufer er-

hält vom Verkäufer eine Garantie, deren 
Inhalt sich aus dieser Garantievereinbarung 
(...) und aus den beiliegenden (...) Garan-
tiebedingungen ergibt. Diese Garantie ist 
durch die [Beklagte] versichert“.

In § 4 a der maßgeblichen Garantiebe-
dingungen heißt es unter anderem: „Vor-
aussetzung für jegliche Garantieansprüche 
ist, dass der Käufer/Garantienehmer (…) 
an dem Kraftfahrzeug die vom Hersteller 
vorgeschriebenen oder empfohlenen War-
tungs-, Inspektions- und Pfl egearbeiten beim 
Verkäufer/Garantiegeber oder in einer vom 
Hersteller anerkannten Vertragswerkstatt 
durchführen lässt (...)“.

Unter § 6 Nr. 3 der Garantiebedin-
gungen ist geregelt: „Der Käufer/Garanti-
enehmer ist berechtigt, alle Rechte aus der 
versicherten Garantie im eigenen Namenun-
mittelbar gegenüber der [Beklagten] geltend 
zu machen. Im Hinblick darauf verpfl ichtet 
sich der Käufer/Garantienehmer, stets vor-
rangig die [Beklagte] in Anspruch zu neh-
men“.

Im April 2010 ließ der Kläger den vier-
ten Kundendienst an dem Fahrzeug in ei-
ner freien Werkstatt durchführen. Im Juli 
2010 blieb das Fahrzeug infolge eines De-
fekts der Ölpumpe liegen. Ein vom Kläger 
eingeholter Kostenvorschlag für eine Fahr-

zeugreparatur belief sich auf 16.063,03 
Euro. Der Kläger ließ das Fahrzeug zu-
nächst nicht reparieren.

Mit seiner Klage hat der Kläger von der 
Beklagten zunächst Zahlung von 10.000 
Euro nebst Zinsen und vorgerichtlicher 
Anwaltskosten begehrt. Das Landge-
richt hat die Klage abgewiesen. Auf die 
Berufung des Klägers hat das Oberlan-
desgericht die Beklagte zur Zahlung von 
3.279,58 € nebst Zinsen und vorgericht-
licher Anwaltskosten verurteilt, nachdem 
der Kläger nach erfolgter Reparatur seinen 
Anspruch nur noch in dieser Höhe ver-
folgt hat.

Die vom Berufungsgericht zugelas-
sene Revision der Beklagten hatte kei-
nen Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat 
entschieden, dass die Regelung in § 4 1 
der Garantiebedingungen gem. § 307 I 
1 BGB unwirksam ist. Die dort geregel-
te Anspruchsvoraussetzung, nach der Vo-
raussetzung für jegliche Garantieansprü-
che ist, dass der Käufer/Garantienehmer 
an dem Kraftfahrzeug die vom Hersteller 
vorgeschriebenen oder empfohlenen War-
tungs-, Inspektions- und Pfl egearbeiten 
beim Verkäufer/Garantiegeber oder in ei-
ner vom Hersteller anerkannten Vertrags-
werkstatt durchführen lässt, ist nicht der 
AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle ent-
zogen. Denn bei einer Wartungsklausel 
handelt es sich jedenfalls dann um eine 
die Leistungsabrede lediglich ergänzende 
und damit der Inhaltskontrolle unterlie-
gende Regelung, wenn die Garantie – wie 
vorliegend – nur gegen Zahlung eines da-
für zu entrichtenden Entgelts zu erlangen 
war.

Das Berufungsgericht hat den Kauf-
vertrag zwischen dem Kläger und dem 
Verkäufer des Gebrauchtwagens rechts-

fehlerfrei dahin ausgelegt, dass der Kläger 
die Garantie entgeltlich erlangt hat. Es 
hat zur Begründung seiner Auslegung auf 
die Rechnung des Verkäufers verwiesen, 
nach welcher der Kläger den Gebraucht-
wagen „inklusive 1 Jahr Gebrauchtwagen-
Garantie“ zum Gesamtpreis von 10 490 
€ erworben hat. Der Umstand, dass die 
Rechnung keine Aufschlüsselung des Ge-
samtpreises nach den Kaufpreisanteilen 
für das Fahrzeug und die Garantie ent-
hält, nötigt nicht zu einer anderen Beur-
teilung.

Es ist unerheblich, wie hoch das Ent-
gelt für das Fahrzeug einerseits und die 
Garantie andererseits ist, wenn die Ausle-
gung des Kaufvertrags – wie hier – ergibt, 
dass sich der Gesamtkaufpreis auf beides 
bezieht. Denn die Kontrollfähigkeit der 
Wartungsklausel hängt nur von der Ent-
geltlichkeit der Garantie, nicht von der 
Höhe des auf sie entfallenden Entgelts 
ab.

Wie das Gericht bereits entschieden 
hat, ist eine Klausel in einem vom Ga-
rantiegeber formularmäßig verwendeten 
Gebrauchtwagen-Garantievertrag we-
gen unangemessener Benachteiligung des 
Kunden unwirksam (§ 307 I 1 BGB), 
wenn sie die Leistungspfl icht des Garan-
tiegebers für den Fall, dass der Garan-
tienehmer die vom Fahrzeughersteller 
vorgeschriebenen oder empfohlenen War-
tungs-, Inspektions- und Pfl egearbeiten 
nicht durchführen lässt, unabhängig da-
von ausschließt, ob die Säumnis des Ga-
rantienehmers mit seiner Wartungsoblie-
genheit für den eingetretenen Schaden 
ursächlich geworden ist. Dies trifft auf die 
hier vorliegende Bestimmung in § 4 a der 
Garantiebedingungen zu. ◆

BAG, Urt. v. 25.9.2013 – VIII ZR 206/12
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Bundesfi nanzhof weitet die Anwendung der Steuerbegünstigung aus

Steuerbonus für Handwerkerleistungen
Der Bundesfinanzhof hat geurteilt, 

dass es beim Steuerbonus für Hand-
werkerleistungen auf eine Unter-
scheidung zwischen Erhaltungsauf-
wand und Herstellungskosten nicht 
ankommt. Entscheidend ist vielmehr, 
dass Handwerkerleistungen im räum-
lichen Bereich eines vorhandenen 
Haushalts erbracht werden.

Bisher war umstritten, ob der Steu-
erbonus für Handwerkerleistun-
gen gemäß § 35 a Abs. 2 S. 2

Einkommensteuergesetz (EStG) auch 
Maßnahmen umfasst, die steuerlich zu 
so genannten Herstellungskosten führen. 
Dies ist etwa bei umfassenden Sanierun-
gen der Fall, bspw. wenn das Dachge-
schoss ausgebaut oder ein Wintergarten 
errichtet wird. Nach Ansicht des Bundes-
fi nanzhofs (BFH) kommt es auf diese Un-
terscheidung nicht an (Urteil vom 13. Juli 
2011, AZ: VI R 61/10).  

Der BFH differenziert nicht mehr zwi-
schen Erhaltungsaufwand und Herstel-
lungskosten. § 35 a Abs. 2 S. 2 EStG be-
günstigt Instandsetzungsmaßnahmen zur 
Erhaltung oder Wiederherstellung des 
vertraglichen oder ordnungsgemäßen Zu-

stands sowie Modernisierungsarbeiten, 
und zwar unabhängig davon, ob die Auf-
wendungen für die einzelne Maßnahme 
Erhaltungs- oder Herstellungsaufwand 
darstellen, entschieden die Richter.  

Entscheidend ist, dass Handwerker-
leistungen im räumlichen Bereich eines 
vorhandenen Haushalts erbracht werden. 
Damit können Handwerkerleistungen, 
die die Errichtung eines „Haushalts“, also 
einen Neubau, betreffen, die Steuerermä-
ßigung nicht vermitteln; Maßnahmen ei-

nes Handwerkers im vorhandenen Haus-
halt, zu dem auch der dazugehörige – stets 
schon vorhandene – Grund und Boden 
gehört, sind nach Auffassung des BFH 
hingegen stets nach § 35 a Abs. 2 Satz 2 
EStG begünstigt.

Im entschiedenen Fall wurde daher für 
die Neuanlegung eines Gartens, Erd- und 
Pfl anzarbeiten sowie die Einrichtung ei-
ner Stützmauer, die Steuerermäßigung ge-
währt. Ob der Garten neu angelegt (Her-
stellungskosten) oder ein naturbelassener 
Garten umgestaltet (Modernisierungsund 
Erhaltungsaufwand) worden ist, ist inso-
weit ohne Belang.

Das Urteil des Bundesfi nanzhofs hat 
umfassende Geltung, da es nunmehr im 
Bundessteuerblatt veröffentlicht wurde 
und die Finanzämter damit zur Anwen-
dung verpfl ichtet sind.

Hinweis: An den bisherigen Fördervorr-
aussetzungen ändert sich ansonsten nichts. 
Insbesondere muss der Steuerpfl ichtige 
nach wie vor eine Rechnung des Hand-
werkers sowie die Zahlung auf das Konto 
des Handwerksbetriebs auf Nachfrage des 
Finanzamts nachweisen können.  ◆
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Gleiches Arbeitsentgelt
für Leiharbeitnehmer

Leiharbeitnehmer haben Anspruch 
auf das gleiche Entgelt wie Arbeitneh-
mer des Entleiherbetriebs (Equal Pay). 
Das gilt auch für Sonderleistungen wie 
Weihnachtsgeld.

Wird das Weihnachtsgeld an 
eine Stichtagsregelung ge-
knüpft, so ist der Anspruch 

nur gegeben, wenn der Leiharbeitneh-
mer am Stichtag in dem betreffenden Un-
ternehmen eingesetzt war. Das hat das 
Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein 
(LAG) entschieden.

Folgender Sachverhalt lag dieser Ent-
scheidung zugrunde: Ein Leiharbeitneh-
mer war von Februar 2008 bis März 2009 
als Leiharbeitnehmer in einem Unter-
nehmen beschäftigt. Allerdings im De-
zember 2008 nur tageweise und nicht 
am 1.12.2008. Auf das Arbeitsverhältnis 
sollten die Tarifverträge mit der Christ-
lichen Gewerkschaft Zeitarbeit und PSA 
(CGZP) Anwendung fi nden. Die ver-
gleichbaren Stammarbeitnehmer des Un-
ternehmens erhielten nach einem dort 
anwendbaren Haustarifvertrag eine hö-
here Vergütung als der Leiharbeitnehmer 
aufgrund des CGZP-Tarifs. Nachdem das 
Bundesarbeitsgericht festgestellt hatte, 
dass die CGZP nicht tariffähig ist und da-
mit die mit dieser Gewerkschaft geschlos-

senen Tarifverträge nichtig sind, hat der 
Leiharbeiter Zahlungsklage erhoben und 
unter dem Gesichtspunkt des Equal Pay 
für die Zeit seines Einsatzes bei dem be-
troffenen Unternehmen die Differenz zwi-
schen dem ihm nach dem CGZP-Tarif ge-
zahlten Lohn und demjenigen nach dem 
Haustarif der Firma sowie das anteilige 
Weihnachtsgeld nach dem dortigen Haus-
tarifvertrag gefordert.

Die LAG-Richter entschieden, dass der 
Leiharbeiter nach dem Arbeitnehmerüber-
lassungsanspruch Anspruch auf dieselben 
Leistungen habe wie Arbeitnehmer des 
Entleiherbetriebs, sofern nicht ein anwend-
barer Tarifvertrag abweichende Regelun-
gen zulasse. Die CGZPTarifverträge seien 

indessen nichtig. Die Equal-Pay-Ansprü-
che bezögen sich grundsätzlich auch auf 
das beim Entleiher gewährte Weihnachts-
geld. In diesem Fall steht dem Leiharbei-
ter jedoch kein anteiliges Weihnachtsgeld 
nach dem Haustarifvertrag zu. Der Tarif-
vertrag des Unternehmens enthalte eine 
zulässige Stichtagsregelung, sodass der An-
spruch nur bestehe, wenn der Arbeitneh-
mer am 1.12. in einem Arbeitsverhältnis 
steht. Ein eingesetzter Leiharbeitnehmer 
könne nach dem Equal-Pay-Grundsatz 
mithin nur dann Weihnachtsgeld von sei-
nem Vertragsarbeitgeber beanspruchen, 
wenn er am 1.12. bei der Firma tatsäch-
lich eingesetzt wurde. Gegen dieses Urteil 
wurde beim BAG Revision unter dem Az. 
5 AZR 627 / 13 eingelegt. ◆
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Gewerberaummiete

Nachträgliche Korrektur einer
Betriebskostenabrechnung

Bis zum Inkrafttreten des Miet-
rechtsreformgesetzes (19.6.2001) wur-
de in der Rechtsprechung überwie-
gend die Auffassung vertreten, dass 
durch die Übersendung der Betriebs-
kostenabrechnung und den vorbe-
haltlosen Ausgleich einer sich daraus 
ergebenden Nachforderung durch den 
Mieter ein deklaratorisches Schuldan-
erkenntnis zustande kommt, das den 
errechneten Saldo verbindlich wer-
den lässt und spätere Nachforderun-
gen des Mieters und auch des Vermie-
ters ausschließt. Gleiches sollte gelten, 
wenn der Vermieter ein sich aus der 
Abrechnung ergebendes Guthaben 
vorbehaltlos an den Mieter auszahlte.

Im Hinblick auf die durch das Miet-
rechtsänderungsgesetz eingeführten 
ausschlussbewehrten Abrechnungs-

und Einwendungsfristen wurde kein Be-
dürfnis mehr für die Annahme eines de-
klaratorischen Schuldanerkenntnisses 
durch den vorbehaltlosen Ausgleich des 

Betriebskostensaldos gesehen. Durch das 
Reformgesetz ist die Betriebskostenab-
rechnung dem Mieter spätestens bis zum 
Ablauf des 12. Monats nach Ende des Ab-
rechnungszeitraums mitzuteilen. 

Nach Ablauf dieser Frist ist die Gel-
tendmachung einer Nachforderung durch 
den Vermieter ausgeschlossen, es sei denn, 
der Vermieter hat die verspätete Geltend-
machung nicht zu vertreten. Nach Ablauf 
dieser Frist kann der Mieter Einwendun-
gen nicht mehr geltend machen, es sei 
denn, der Mieter hat die verspätete Gel-
tendmachung nicht zu vertreten.

Durch diese gesetzlichen Regelungen 
ist umfassend gewährleistet, dass sich die 
Mietvertragsparteien zeitnah über ihre 
Verpfl ichtungen aus einem abgeschlos-
senen Abrechnungszeitraum im Klaren 
sind. Ein Erfordernis für die Annahme 
eines bereits in einer vorbehaltlosen Zah-
lung oder einer vorbehaltlosen Gutschrift 
zu sehenden deklaratorischen Schuldan-

erkenntnisses besteht deshalb – jedenfalls 
nach derzeitiger Rechtslage – nicht mehr. 

Da die Ausschlussfrist für die Mög-
lichkeit des Mieters, Einwendungen ge-
gen die Betriebskostenabrechnung zu er-
heben, nur für die Wohnraummiete gilt, 
ist diese auf ein Gewerberaummietverhält-
nis nicht anwendbar. Nach Auffassung des 
Bundesgerichtshofs kommt aber auch bei 
der Gewerberaummiete weder durch die 
vorbehaltlose Zahlung einer Betriebskos-
tennachforderung durch den Mieter noch 
durch die vorbehaltslose Erstattung eines 
sich aus der Betriebskostenabrechnung 
ergebenden Guthabens durch den Ver-
mieter für sich genommen ein deklarato-
risches Schuldanerkenntnis zustande, das 
einer späteren Korrektur der Betriebskos-
tenabrechnung entgegensteht. Die Grenze 
für die Korrektur einer Betriebskostenab-
rechnung ergibt sich daher im gewerbli-
chen Mietrecht nur durch den Eintritt der 
Verjährung oder in Ausnahmefällen auf-
grund von Verwirkung. ◆

Abgrenzung zwischen Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen

Umbau eines Flachdachs
zu einem Satteldach

Aufwendungen, die durch die Ab-
sicht veranlasst sind, Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung zu er-
zielen, sind keine sofort abziehbaren 
Werbungskosten, wenn es sich um 
Herstellungskosten handelt.

Soll ein Gebäude der Erzielung von 
Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung dienen, können Herstel-

lungskosten demnach – im Gegensatz zu 

Erhaltungsaufwendungen – nur im Wege 
der Abschreibung über die gesamte Nut-
zungsdauer eines Gebäudes (angenommen 
werden hier i.d.R. 50 Jahre) steuerlich gel-
tend gemacht werden. Der Bundesfi nanz-
hof hat nunmehr entschieden, dass unter 
dem Gesichtspunkt der Erweiterung (nach-
trägliche) Herstellungskosten auch dann ge-
geben sind, wenn nach Fertigstellung des 
Gebäudes seine nutzbare Fläche – wenn 
auch nur geringfügig – vergrößert wird 

(hier: Satteldach statt Flachdach). Auf die tat-
sächliche Nutzung sowie auf den etwa noch 
erforderlichen fi nanziellen Aufwand für eine 
Fertigstellung zu Wohnzwecken kommt es 
nicht an. Dabei umfasst die „nutzbare Flä-
che“ nicht nur die (reine) Wohnfl äche einer 
Wohnung oder eines Gebäudes, sondern 
auch die zur Wohnung / zum Gebäude ge-
hörenden Grundfl ächen der Zubehörräume 
sowie die den Anforderungen des Bauord-
nungsrechts nicht genügenden Räume. ◆
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Ein Unfall, der sich während des 
„Luftschnappens“ und Eisessens auf-
grund starker Hitze vor einer Mon-
tagehalle ereignet, ist von der Be-
rufsgenossenschaft als Arbeitsunfall 
anzuerkennen. Dies entschied das So-
zialgericht Heilbronn.

Dem Fall liegt folgender Sach-
verhalt zugrunde: Der 37jähri-
ge Kläger aus Besigheim ist als 

KfZ-Mechaniker beim großen Automo-
bilkonzern X-AG beschäftigt. Am 16. Juli 
2010 war er in dessen Fertigungshalle in 
Neckarsulm eingesetzt. Sowohl in als auch 
vor der Halle war es an jenem Tag um die 
30 Grad heiß. In der Halle, die über keine 
Klimaanlage verfügt, wurden auch an die-
sem Tag immer wieder Neufahrzeuge im 
Stand bis auf 125km/h „hochgefahren“. 
Die Arbeiter waren aufgrund des Hallen-
glasdachs teils Sonneneinstrahlung ausge-
setzt.

Berufsgenossenschaft lehnt weitere 
Kostenübernahme und Anerkennung 
des Unfalls als Arbeitsunfall ab
Während eines mehrminütigen Leerlaufs 
des Montagebands holte der Kläger am 
rund 20 Meter von der Halle entfernten 
Kiosk ein Eis. Dies verzehrte er im Schat-
ten unmittelbar vor einer Hallenaußentür. 
Kurz darauf stieß ein anderer Mitarbeiter 
die Tür auf und traf hierdurch den Klä-
ger an der linken Ferse. Er erlitt einen Riss 
seiner Achillessehne und eine 4cm lange 
Schnittwunde am Sprunggelenk. Er muss-
te zweimal operiert werden, konnte we-
gen des Unfalls nicht mehr an seinen Ar-
beitsplatz zurück und leidet heute noch an 
den Folgen des Ereignisses. Die beklagte 
Berufsgenossenschaft übernahm zunächst 
die Behandlungskosten, lehnte dann aber 
die weitere Kostenübernahme und die An-

erkennung des Unfalls als Arbeitsunfall ab: 
Das Eisessen habe nicht dazu gedient, die 
Arbeitskraft des Klägers zu erhalten. Denn 
zum einen hätte sich der Kläger am Ar-
beitsplatz mit kostenlosen Getränken er-
frischen können. Zum anderen habe sich 
der Unfall lediglich eine knappe Stunde 
nach der Mittagspause ereignet.

Arbeiter wurden vom Arbeitgeber 
aufgefordert den Arbeitsplatz wäh-
rend der Pausen zu verlassen
Mit seiner hiergegen gerichteten Klage 
machte Geschädigte geltend, dass regel-

Unfall beim „Luftschnappen“
vor 30 Grad heißer Montagehalle

ist als Arbeitsunfall anzuerkennen
mäßig Besuchergruppen durch das Werk 
geführt würden. Deshalb habe die X-AG 
gewünscht, während einer Taktpause 
nicht „rumzustehen“, sondern den Ar-
beitsplatz zu verlassen.

Kläger hätte schwere körperliche Ar-
beit bis zum Schichtende nicht ohne 
„Luftschnappen“ durchhalten können
Das Sozialgericht Heilbronn hat die Be-
rufsgenossenschaft verpfl ichtet, den Un-
fall vor der Halle als Arbeitsunfall anzu-
erkennen: Zwar habe der Kläger seinerzeit 
erst eine knappe Stunde zuvor Mittags-
pause gehabt. Entscheidend sei aber, dass 
er sich nicht nur von seinem Arbeitsplatz 
entfernt habe, um sich ein Eis zu holen. 
Sondern auch deshalb, weil er ohne „Luft-
schnappen“ aufgrund der Hitze in der 
Halle und der dortigen schlechten Raum-
luft seine schwere körperliche Arbeit bis 
zum Schichtende gar nicht durchgehalten 
hätte.

Hinweis zur Rechtslage: § 8 Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch [SGB VII]:
(1) Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versi-

cherten infolge einer den Versicherungs-
schutz [...] begründenden Tätigkeit (ver-
sicherte Tätigkeit). Unfälle sind zeitlich 
begrenzte, von außen auf den Körper ein-
wirkende Ereignisse, die zu einem Ge-
sundheitsschaden oder zum Tod führen. 
[...]

Die Anerkennung als Arbeitsunfall hat 
weitreichende Folgen: So hat die zuständi-
ge Berufsgenossenschaft dem Betroffenen 
unter bestimmten Voraussetzungen u.a. 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
(z.B. eine medizinische Rehabilitations-
maßnahme oder eine Umschulung) zu er-
bringen, Verletzten-/Übergangsgeld oder 
eine Verletztenrente zu zahlen. ◆
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Befreiung von der Rentenversicherungspfl icht im Minijob

Sechs-Wochen-Frist beachten
Minijobber haben grundsätzlich 

die Möglichkeit, sich von der Versiche-
rungspflicht in der Rentenversicherung 
befreien zu lassen. Die Befreiung wirkt 
ab Beginn des Kalendermonats, in dem 
der Antrag beim Arbeitgeber eingeht.

Voraussetzung ist, dass der Arbeit-
geber der Minijob-Zentrale die 
Befreiung bis zur nächsten Ent-

geltabrechnung, spätestens innerhalb von 
6 Wochen nach Eingang des Befreiungs-
antrags, anzeigt.

Übermittelt der Arbeitgeber die Da-
ten zur Befreiung von der Rentenversi-
cherungspfl icht also mit der maschinellen 
Meldung zur Sozialversicherung inner-
halb von 6 Wochen nach Eingang des Be-
freiungsantrags an die Minijob-Zentrale, 

wirkt die Befreiung rückwirkend zum Ers-
ten des Antragseingangsmonats.

Meldet der Arbeitgeber die Daten zur 
Befreiung jedoch nicht rechtzeitig inner-
halb von 6 Wochen nach Eingang des Be-
freiungsantrags an die Minijob-Zentrale, 
wirkt die Befreiung nicht rückwirkend. 
In diesen Fällen endet die Rentenversi-
cherungspfl icht erst zum Ende des Kalen-
dermonats, der dem Kalendermonat des 
Eingangs der Meldung bei der Minijob-
Zentrale folgt.

Wird die rechtzeitige Übermittlung der 
Meldung zur Sozialversicherung für die 
Befreiung von der Rentenversicherungs-
pfl icht nicht innerhalb der Sechs-Wo-
chen-Frist angezeigt, sind die Arbeitneh-
meranteile bis zur tatsächlichen Wirkung 

der Befreiung durch den Arbeitgeber an 
die Minijob-Zentrale zu entrichten.

Bitte beachten Sie: Ist der Abzug des Ar-
beitnehmeranteils also unterblieben, ist es 
möglich, dass der Arbeitgeber den Eigen-
anteil des Minijobbers nicht nachträglich 
vom Arbeitsentgelt einbehalten darf. Ei-
nen fehlenden Abzug vom Lohn darf der 
Arbeitgeber grundsätzlich nur bei den drei 
nächsten Entgeltabrechnungen nachholen. 

Liegt der Entgeltabrechnungszeitraum 
weiter zurück, muss der Arbeitgeber in 
diesen Fällen den eigentlich vom Arbeit-
nehmer zu zahlenden Anteil selbst auf-
bringen und an die Minijob-Zentrale ab-
führen. Zulässig ist eine weiter gehende 
Rückrechnung nur dann, wenn den Mini-
jobber ein Verschulden trifft. ◆

Einkünfteerzielungsabsicht
bei Ferienwohnungen

Bei der Vermietung von Ferien-
wohnungen sind strenge Regeln zu 
beachten, wenn die anfallenden Auf-
wendungen auch steuerlich geltend 
gemacht werden sollen. 

Dabei geht die Finanzverwal-
tung bei einer ausschließlich 
an wechselnde Feriengäste ver-

mieteten und in der übrigen Zeit hierfür 
bereit gehaltenen Ferienwohnung ohne 
weitere Prüfung von der Einkünfteerzie-
lungsabsicht des Steuerpfl ichtigen aus, so 
dass hier auch alle Aufwendungen steuer-
lich berücksichtigt werden.

Wird eine Ferienwohnung jedoch zeit-
weise vermietet und zeitweise selbst ge-
nutzt oder behält sich der Steuerpfl ichtige 
eine zeitweise Selbstnutzung vor, ist diese 
Art der Nutzung Beweisanzeichen für eine 

auch private, nicht mit der Einkünfteer-
zielung zusammenhängende Veranlassung 
der Aufwendungen. In diesen Fällen ist die 
Einkünfteerzielungsabsicht stets zu prüfen. 

Nach einer Entscheidung des Bundesfi -
nanzhofs vom 16.4.2013 ist die Überprü-
fung der Einkünfteerzielungsabsicht des 
Steuerpfl ichtigen schon dann erforderlich, 

wenn er sich eine Zeit der Selbstnutzung 
vorbehalten hat, unabhängig davon, ob, 
wann und in welchem Umfang er von sei-
nem Eigennutzungsrecht tatsächlich Ge-
brauch macht. Unerheblich ist dabei auch, 
ob sich der Vorbehalt der Selbstnutzung 
aus einer einzelvertraglich vereinbarten 
Vertragsbedingung oder aus einem formu-
larmäßigen Mustervertrag ergibt. ◆
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Umsatzsteuer bei der
Fahrzeugleasing-Rückgabe

Entspricht ein Leasingfahrzeug 
durch nicht vertragsgemäße Nutzung 
bei der Rückgabe nicht dem vereinbar-
ten Zustand, muss der Leasingnehmer 
für den Minderwert einen entspre-
chenden Ausgleich an den Leasingge-
ber leisten.

Gemäß Urteil des Bundesfi nanz-
hofs (BFH) vom 20.3.2013 (Az. 
XI R 6 / 11) unterliegt die Zah-

lung beim Leasinggeber nicht der Umsatz-
steuer. Im Streitfall wies ein zurückgege-
benes Fahrzeug diverse Schäden auf, und 
der Leasingnehmer leistete den vereinbar-
ten Minderwertausgleich an die Klägerin. 
Diese war der Meinung, dass der Aus-
gleichbetrag nicht der Umsatzsteuer zu 
unterwerfen sei, während das Finanzamt 
demgegenüber den sog. Minderwertaus-

gleich als eine leasingtypische vertragliche 
Gegenleistung behandelte und die Um-
satzerlöse entsprechend erhöhte.

Der BFH bestätigte jedoch das Urteil 
des Finanzgerichts, wonach der leasing-
typische Minderwertausgleich nicht der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen ist. Gemäß 
Begründung fehle der für einen Leistungs-
austausch im umsatzsteuerrechtlichen 
Sinne erforderliche unmittelbare Zusam-
menhang zwischen Leistung und Gegen-
leistung bezogen auf den vom Leasing-

nehmer gezahlten Minderwertausgleich, 
weil diesem objektiv keine eigenständige 
Leistung des Leasinggebers gegenüberste-
he. Der Leasingnehmer schulde insofern 
kein Entgelt für eine vereinbarte Leistung, 
sondern er leiste Ersatz für einen Schaden, 
der seine Ursache in einer nicht mehr ver-
tragsgemäßen Nutzung des Fahrzeugs hat.

Anmerkung: Der BFH widerspricht da-
mit der Rechtsauffassung der Finanzver-
waltung und folgte der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs, der bereits ent-
schieden hat, dass der Minderwertaus-
gleich ohne Umsatzsteuer zu berechnen ist 
(vgl. z. B. BGH-Urteil vom 18.05.2011, 
Az. VIII ZR 260 / 10). In entsprechenden 
Fällen ist darauf zu achten, dass der Lea-
singgeber den Minderwertausgleich nicht 
der Umsatzsteuer unterwirft. ◆
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Gewährung von Urlaub durch
unwiderrufliche Freistellung

1. Bei unwiderruflicher Freistellung 
unter Anrechnung von Resturlaub 
muss der Arbeitgeber die Lage der 
anzurechnenden Urlaubstage in 
der Regel nicht festlegen.

2. Auch eine rechtswidrige, unwider-
rufliche Freistellung unter Anrech-
nung von Resturlaub erfüllt etwai-
ge Urlaubsansprüche.

Die Parteien hatten in einem ge-
richtlichen Vergleich die Been-
digung des Arbeitsverhältnisses 

zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart. 
Bis dahin sollte der Kläger seine Tätigkeit 
wieder aufnehmen. Für die letzten sechs 
Monate des Arbeitsverhältnisses stellte die 
Beklagte den Kläger dann allerdings mit 
unter Anrechnung der noch offenen Ur-
laubstage frei, ohne die Tage der Urlaubs-
gewährung zu konkretisieren.

Der Kläger hält die Freistellung für un-
wirksam und verlangt Urlaubsabgeltung.

Das BAG hat die Klage ebenso wie die 
Vorinstanzen abgewiesen. Der Urlaubsan-
spruch sei durch die unwiderrufl iche Frei-
stellung erfüllt worden. Es sei unerheb-
lich, dass die Beklagte nicht im Einzelnen 

klargestellt habe, an welchen Tagen Er-
holungsurlaub gewährt und an welchen 
Tagen Freistellung zu anderen Zwecken 
erfolgt sei. Die Festlegung der zeitlichen 
Lage des Urlaubs innerhalb des Freistel-
lungszeitraums sei vielmehr dem Kläger 
überlassen worden.

Dies sei auch zulässig. Nur in Ausnah-
mefällen, insbesondere aufgrund wirt-
schaftlicher Interessen, könne eine eindeu-
tige zeitliche Festlegung nötig sein. Dies 
sei etwa denkbar, wenn der Arbeitgeber 
die Möglichkeit habe, einen Zwischenver-
dienst außerhalb des Urlaubszeitraums auf 
die Vergütung für den Freistellungszeit-
raum anzurechnen. Mangels entsprechen-
den Vorbehalts sei eine solche Anrech-
nung hier aber nicht möglich gewesen. 
Die Freistellungserklärung stelle vielmehr 
einen Verzicht auf eine solche Anrech-
nung dar.

Weiterhin sei es unerheblich, ob die 
Beklagte den Kläger überhaupt habe frei-
stellen dürfen, da auch eine rechtswidrige 
Freistellung den Urlaubsanspruch erfüllt 
hätte. Rechtsfolge einer rechtswidrigen 
Freistellung sei insofern nur die Möglich-
keit des Arbeitnehmers, einen Beschäfti-
gungsanspruch geltend zu machen.

Das Urteil entspricht der ständigen 
Rechtsprechung des BAG zunächst inso-
weit, als eine Freistellung unter Anrech-
nung des Resturlaubs unwiderrufl ich sein 
muss, um den Urlaubsanspruch des Ar-
beitnehmers zu erfüllen. Klargestellt wur-
de, dass eine Festlegung auf bestimmte Ur-
laubstage im Freistellungszeitraum i.d.R. 
nicht notwendig ist. Will der Arbeitge-
ber allerdings den Vorbehalt der Anrech-
nung anderweitiger Vergütung nutzen, 
muss er den Urlaubszeitraum spezifi zie-
ren. Er kann etwaigen Zwischenverdienst 
also nicht bei einer pauschalen Erklärung 
verrechnen, sondern nur, wenn er die ein-
zelnen Urlaubsabschnitte genau benennt.

Daneben kann auch eine rechtswidrige 
Freistellung etwaige Urlaubsansprüche er-
füllen. Das ist kon-sequent, da der Arbeit-
geber – unabhängig von der Zulässigkeit 
einer unwiderrufl ichen Freistellung – in 
jedem Fall die Möglichkeit haben muss, 
den Anspruch des Arbeitnehmers auf Ur-
laubsgewährung zu erfüllen. Dem Arbeit-
nehmer bleibt es demgegenüber unbe-
nommen, seinen Beschäftigungsanspruch 
gerichtlich zu verfolgen. ◆

BAG, Urteil vom 16.7.2013
– 9 AZR 50/12

Die Gute Form
Bei dem Landesentscheid zu dem 

Bundeswettbewerb der Tischler „Die 
Gute Form“ haben zwei Gesellen aus 
unserer Tischlerinnung erfolgreich 
teilgenommen. 

Platz 1 belegte Herr Tobias Voges 
aus Leverkusen (Ausbildungsbetrieb 
Tischlerei Feinschnitt, Leverkusen). 

Er hat als Gesellenstück eine optische 

Täuschung gebaut und damit die Jury 
überzeugt.

Neben diesem 1. Platz gab es darüber 
hinaus noch eine Belobigung für Herrn 
Martin Schumacher, ebenfalls aus Lever-
kusen (Ausbildungsbetrieb Tischlerei Fein-
schnitt, Leverkusen) zu der Designstudie 
……, die sich ebenfalls durch ungewöhn-
liche und kreative Gestaltung auszeichne-

te. Herr Voges wird zusammen mit den 
anderen Preisträgern im März 2014 nach 
München reisen, um dort auf Bundes-
ebene mit den anderen Landessiegern zu 
wetteifern.

Wir wünschen ihm dafür viel Erfolg 
und gratulieren herzlich Herrn Voges und 
Herrn Schumacher zu den sehr guten 
Leistungen. ◆
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Neuer Service für Bewerber und Betriebe

Kostenfreie Ausbildungsvermittlung
Neu im Hause der Kreishandwerk-

erschaft Bergisches Land: Jeden Don-
nerstag kostenfreie Ausbildungsver-
mittlung – sowohl für Bewerber als 
auch für Betriebe.

Mit den Projekten „Passgenaue 
Ausbildungsvermittlung“ und 
„Starthelfer –Ausbildungsma-

nagement“ wird jetzt im Hause der Kreis-
handwerkerschaft ein besonderer Service 
der Handwerkskammer zu Köln angebo-
ten. Denn auf der Suche nach geeigneten 
Bewerbern stoßen immer mehr Betriebe 
auf Probleme.

Das führt dazu, dass offene Ausbil-
dungsstellen unbesetzt bleiben müssen 
und der zukünftige Fachkräftebedarf nicht 
gedeckt werden kann. Aber auch immer 
mehr Jugendliche haben Schwierigkeiten, 
nach Abschluss der allgemein bildenden 
Schule den Weg in eine Ausbildung zu 
fi nden. So genannte Warteschleifen sind 
häufi g die Folge.

Jeden Donnerstag informiert nun im 
Hause der Kreishandwerkerschaft die 
Aus bildungskoordinatorin, Frau Rosetta
Giaquinta, ganztags über betriebliche 
Ausbildung, ermittelt Anforderungen von 

Betrieben an Bewerber, nimmt freie Aus-
bildungsplätze auf, sucht gezielt nach Be-
werbern und unterstützt bei der Auswahl 
geeigneter Kandidaten. So erhalten die Be-
triebe anhand der individuellen Anforde-
rungskriterien entsprechende Bewerber-
vorschläge aus der Datenbank.

Jugendliche, die auf der Suche nach ei-
nem Ausbildungsplatz im Handwerk sind, 
werden ebenso unterstützt und erhalten 
eine „passgenaue Ausbildungsvermitt-
lung“. Zudem gibt es wertvolle Tipps zu 
den Bewerbungsunterlagen und Informa-
tionen zu den Handwerksberufen. 

Die Jugendlichen können sich in die 
Bewerber-Datenbank aufnehmen lassen 
und erhalten so Stellenvorschläge sowie 
Tipps und Tricks zur Bewerbung.

Für Terminvereinbarungen zu einem 
persönliches Beratungsgespräch erreichen 
Sie Frau Giaquinta jeden Donnerstag un-
ter der Rufnummer 0 22 02-93 59-0. ◆

Frau Rosetta Giaquinta, Ausbildungs-
koordinatorin der Handwerkskammer

Leistungswettbewerb
des Deutschen Handwerks

In einzelnen Berufen ist in den ver-
gangenen Wochen ermittelt worden, 
wer die beste Nachwuchskraft seines 
Berufs in der Region Köln/Bonn ist.

Diese 41 Kammersieger nahmen 
dann am Wettbewerb auf Lan-
desebene teil. 5 der 41 Kammer-

sieger kamen dabei aus unseren Innungen. 
Dazu zählten Maximilian Krämer aus 
dem Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker 
Sanitär-Heizung (Ausbildungsbetrieb Schön-

feld & Zöller Sanitär und Heizung, Overath), 
Mathias Ricken im Ausbildungsberuf Flei-
scher (Ausbildungsbetrieb Werner Molitor, 
Kürten), Nils Schmitz im Ausbildungsbe-
ruf Fliesen-, Platten- und Mosaikleger (Aus-
bildungsbetrieb Frank Peter Berghaus, Kür-
ten), Alexander Otte im Ausbildungsberuf 
Kraftfahrzeugmechatroniker (Ausbildungs-
betrieb Autohaus Werner Schumacher, Wiehl) 
und Marvin Kluth im Ausbildungsberuf 
Maler und Lackierer (Ausbildungsbetrieb 
Ralf Schneider, Leverkusen).

Nils Schmitz ist darüber hinaus auf 
Landesebene auch Landessieger in sei-
nem Ausbildungsberuf geworden.

Er misst sich daher nun auf Bundesebe-
ne mit den Landessiegern aus den anderen 
Bundesländern um den Bundessieg in sei-
nem Ausbildungsberuf.

An dieser Stelle noch einmal herzlichen 
Glückwunsch an die fünf Kammersieger 
in ihrem jeweiligen Handwerk. ◆
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Personalwechsel bei den Juristen

Am 31.12.2013 been-
det Herr Assessor Ste-
fan Ruhl seine rund 

5 ½-jährige Tätigkeit für die 
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land. Er wechselt aus 
familiären Gründen zu einer 
neuen Tätigkeit als Jurist beim 
Bistum Essen.

Herr Ass. Ruhl war neben 
der rechtlichen Beratung und 
der gerichtlichen Vertretung 

der Mitgliedsbetriebe auch für 
den Bereich Ausbildungs- und 
Prüfungsrecht zuständig.

Er war daher unter anderem 
zum Zwecke der Nachwuchs-
gewinnung für die verschie-
denen Handwerksberufe auf 
Ausbildungsmessen, Eltern-
abenden und bei Schulveran-
staltungen zugegen. Darüber 
hinaus wirkte er in verschiede-
nen Arbeitskreisen und Netz-

werken mit, insbesondere im 
Arbeitskreis „Qualitätssiche-
rung im Prüfungswesen“ des 
Westdeutschen Handwerk-
kammertages.

Wir danken Herrn Ass. Ste-
fan Ruhl für seine Arbeit und 
wünschen ihm alles Gute und 
viel Erfolg für seine neue Tätig-
keit. ◆

Ass. Stefan Ruhl

EditorialHandwerksforumRecht + AusbildungNamen + NachrichtenTermine
FORUM 6/2013

31



Komm auf Tour in unserer Region
Die Veranstaltung „Komm auf 

Tour“  fand auch in diesem Jahr in al-
len unseren Regionen statt. Vom 15. 
– 18.10.2013 in dem Kulturzentrum in 
Lindlar, vom 15. bis 17.10.2013 in der 
Bürgerhalle Wiesdorf in Leverkusen 
und vom 26. bis 28.11.2013 im Saal 
2000 in Bergisch Gladbach statt. 

Organisiert wurde die Veran-
staltung durch den Ober-
bergischen und den Rhei-

nisch-Bergischen Kreis, sowie der Stadt 
Leverkusen jeweils in Kooperation mit 
der Agentur für Arbeit und der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung. 

Zu den weiteren Unterstützern und 
Helfern gehörte neben verschiedenen So-
zialverbänden und Arbeitgebervereinigun-
gen auch unsere Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land.

Zu diesen Veranstaltungen waren ver-
schiedene Schulen aus den Regionen an-
geschrieben und eingeladen worden. 
Mehrere tausend Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufe 7 nahmen an diesen 

Veranstaltungen teil. Ziel dieser Aktion 
war es, dass die Schülerinnen und Schü-
ler sich Gedanken über ihre Stärken und 
ihre Zukunft machen. Dazu mussten sie 
auf einem Erlebnisparcours an vier Sta-

Kooperation geführt. Damit werden die 
bereits bestehenden gemeinsamen Aktivi-
täten gefestigt und weiter ausgebaut. Der 
Vertrag, der im Vorfeld von Herrn Otto, 
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwer-
kerschaft, Herrn Neubert vom oberber-
gischen KURS-Basisbüro und von Herrn 
Schäffl er, Koordinator an der Gesamt-
schule, ausgehandelt wurde, sieht u.a. 

Lernpartnerschaft mit der
Gesamtschule Marienheide

Am 22.11.2013 schloss die Kreishand-
werkerschaft mit der Gesamtschule 
Marienheide eine Lernpartnerschaft. 

Ziel dieser Lernpartnerschaft ist es 
einerseits, den Schülerinnen und 
Schülern durch Praktika Einblick 

in die unterschiedlichen Gewerke zu ge-
ben. Andererseits können Betriebe auf 
diese Weise schauen, ob sie junge Men-
schen als Auszubildende für sich gewin-
nen können. Darüber hinaus sollen aber 
auch Lehrerinnen und Lehrern aktuelle 
Information über die sich rasant wandeln-
den Anforderungen und Berufsbilder im 
Handwerk erhalten.

In bewährter Weise wurde hier eine 
bereits seit einigen Jahren existierende 
Zusammenarbeit zu einer vertraglichen 

eine Erweiterung der gemeinsamen unter-
richtsbezogenen Aktivitäten vor.

Die Lernpartnerschaften, sind Teil der 
Bildungsinitiative KURS, „Kooperation 
Unternehmen der Region und Schule“, 
einer Gemeinschaftsinitiative der Bezirks-
regierung Köln, der Industrie- und Han-
delskammern zu Köln, Aachen, Bonn/
Rhein-Sieg sowie der Handwerkskammer 
zu Köln. „KURS“-Lernpartnerschaften 
tragen dazu bei, Schülerinnen und Schü-
lern Wirtschaftsthemen sowie Berufs- und 
Arbeitswelt näher zu bringen und sie pra-
xisnah auf die Anforderungen in Beruf 
und Studium vorzubereiten. Auf Dauer 
angelegte Lernpartnerschaften sollen ei-
nen intensiven Austausch und Wissens-
transfer anregen und allen Partnern Nut-
zen bringen. ◆
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Ausbildungsmessen in unserer Region
Im Oktober und im November die-

ses Jahres fanden zahlreiche Ausbil-
dungsmessen statt. Am 8.10.2013 ver-
anstaltete das Berufskolleg Bergisch 
Land in Wermelskirchen seinen alljähr-
lichen Ausbildungsbasar. Dort bestand 
die Gelegenheit sich über verschiede-
ne Ausbildungsberufe zu informieren.

Neben großen Unternehmen, wie 
Obi, Aldi, AOK, Bayer und der 
Bundesagentur für Arbeit betei-

ligten sich auch hier einige Handwerksbe-
triebe. So stellten das Fahrzeughaus Lam-
beck GmbH und das Autohaus Kaltenbach 
Ihre Ausbildungsberufe vor und informier-
ten die interessierten Messebesucher. 

In der gleichen Woche fand am 
12.10.2013 der Tag der Bewerbung ver-
bunden mit einem Azubi-Speeddating am 
Berufskolleg Opladen in Leverkusen statt.  
Auch an dieser Veranstaltung beteilig-
ten sich neben den großen Industrie und 
Handelsunternehmen einige Handwerks-
betriebe, wie der Baubetrieb A. Otto & 
Sohn GmbH & Co. KG. 

Eine weitere Informationsveranstaltung 
war der 12. Berufsbildungstag des Be-

rufskollegs Wipperfürth am 16.11.2013. 
Auch hier beteiligten sich handwerkliche 
Ausbildungsbetriebe aus dem Kfz-Hand-
werk wie die Kaltenbach Gruppe, die 
Stein Gruppe, Auto Schumacher GmbH 
und die Heitmeyer GmbH & Co. KG.

Da bei diesen Veranstaltungen, auf-
grund der häufi g ungünstigen zeitli-
chen Lage, insgesamt nur wenige Hand-
werksbetriebe die Möglichkeit hatten ihr 
Handwerk zu präsentieren, war die Kreis-
handwerkerschaft mit einem Informati-
onsstand zu den verschiedenen Ausbil-
dungsberufen im Handwerk vertreten. So 
konnten den interessierten Besuchern die 
große Vielfalt der handwerklichen Berufe 
vorgestellt werden. In Einzelgesprächen 
konnten den Schülerinnen und Schülern 
die Vorteile einer handwerklichen Ausbil-
dung und die damit verbunden Zukunfts-
perspektiven erläutert werden.

Dies war eine weitere Ausbildungs-
messe im Jahr 2013, an der die Kreis-
handwerkerschaft als Vertreter der Hand-
werksbetriebe teilgenommen hat. Weitere 
Ausbildungsbörsen und -messen sind in 
unserer Region für das nächste Jahr ge-
plant und werden zu Informations- und 

Werbezwecken durch die Kreishandwer-
kerschaft wahrgenommen. Von den Ver-
anstaltern wird es jedoch begrüßt, wenn 
sich Handwerksbetriebe direkt beteili-
gen, um ihren Beruf und ihr Unterneh-
men vorzustellen. Auch werden regelmä-
ßig Handwerker gesucht, die einen kurzen 
Vortrag zu ihrem Betrieb und ihrem Wer-
degang sowie dem täglichen Arbeitsablauf 
halten wollen. Die Ausbildungsmessen 
sind für die Betriebe eine gute Möglich-
keit junge Menschen für den Handwerks-
beruf zu begeistern und so neue Auszubil-
dende zu fi nden, aber natürlich auch, um 
ihren Betrieb in der Region bekannter zu 
machen. Eine solche Ausbildungsmesse 
kann daher sowohl für die Ausbildungs-
platzsuchenden, aber auch für die Betriebe 
einen „Gewinn“ darstellen.

Betriebe, die an solchen Ausbildungs-
messen oder an einer Vortragstätigkeit In-
teresse haben, können sich gerne an Herrn 
Assessor Ruhl (02202 /9359-32; ruhl@
handwerk-direkt.de) wenden. Dort kön-
nen Sie Informationen über die uns be-
kannten Ausbildungsmessen in der Re-
gion und weitere Informationen zu den 
dortigen Beteiligungsmöglichkeiten erhal-
ten. ◆

tionen verschiedene Aufgaben lösen und 
wurden dabei mit insgesamt 7 verschie-
denen Stärkeaufklebern beklebt, wenn sie 
die entsprechende Stärke zeigten und die 
Aufgaben lösten.

Zum Abschluss wurden diese Stärke-
aufkleber sortiert und die Schülerinnen 
und Schüler sammelten sich an den Stär-
kenschränken, von denen sie die meis-
ten Aufkleber hatten. Dort wurden dann 
Berufsfelder dargestellt, die zu den ver-
schiedenen Stärken passen und die Ju-
gendlichen konnten sich zu den dort 
präsentierten Berufen informieren. Es 
standen dort Betreuer bereit, die Tipps ga-
ben und die Jugendlichen dazu anhielten, 

sich weiter über die Berufe zu informieren 
und das auf jeden Fall mehrere Praktika in 
den Berufen gemacht werden sollten.

Außer diesem Parcours wurden vorbe-
reitende Workshops für die Lehrer ange-
boten, damit diese auch den Unterricht 
auf die Themen ausrichten und die Ver-
anstaltung nachbereiten können. An ei-
nem Abend wurde auf jeder Veranstal-
tungsreihe den Eltern der Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit gegeben, den 
Parcours, die Idee und die verschiedenen 
Akteure kennen zu lernen.

An einer Station wurden die Eltern 
auch durch Herrn Assessor Ruhl über die 

Arbeit der Kreishandwerkerschaft und 
der verschiedenen Innungen informiert. 
Im weiteren Verlauf dieser Präsentationen 
stellte Herr Ass. Ruhl auch die Chancen 
und Möglichkeiten, die sich durch eine 
handwerkliche Ausbildung bieten, den 
Eltern dar und regte an, dass die Jugend-
lichen sich auch über einen solchen Be-
rufsweg Gedanken machen sollten.Das 
Streben nach immer höheren schulischen 
Bildungsabschlüssen sei nicht immer der 
beste Weg für die Kinder, man sollte viel-
mehr die Stärken der Kinder erkennen 
und einen entsprechenden Beruf ergrei-
fen. Denn die Möglichkeit, sich weiter zu 
bilden, besteht auch mit einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung. ◆
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Veranstaltungen in den Schulen
Auch in diesem Jahr hat sich die 

Kreishandwerkerschaft zum Zwecke 
der Nachwuchsgewinnung und Infor-
mation über die Möglichkeiten einer 
handwerklichen Ausbildung in ver-
schiedenen Schulen engagiert. Dazu 
nahm Herr Assessor Ruhl an mehreren 
Schulveranstaltungen teil.

Der Tag der Berufsorientierung 
der Ganztagshauptschule Ge-
schwister-Scholl-Schule in Ra-

devormwald am 12.10.2013 stand unter 
dem Motto „Wie bewerbe ich mich rich-
tig – wie bereite ich mich auf Vorstel-
lungsgespräche vor?“ Nach einer kurzen 
Podiumsdiskussion wurden daraufhin an 
verschiedenen Stationen die Themenfel-
der, die in diesem Zusammenhang von 
Interesse sind, behandelt. Die vorgestell-
ten Themenfelder waren dabei die be-
rufl iche Orientierung, Informationen 
einholen, Bewerbung, Anschreiben und 
Lebenslauf, Einstellungstests und ab-

schließend Vorstellungsgespräche. An 
diesem Tag nahmen neben den Schüle-
rinnen und Schülern auch zum Großteil 
deren Eltern teil. Dabei kam es zu vielfäl-
tigen Diskussionen und Gesprächen über 
die richtige Vorgehensweise und die Be-
rufswahl.

Darüber hinaus fand am 20.11.2013 in 
der Gesamtschule Marienheide eine Be-
rufsinformationsbörse statt. Diese Veran-

staltung war speziell für die Schülerinnen 
und Schüler der 8. Jahrgangsstufe gedacht 
und gab den regionalen Arbeitgebern und 
Institutionen die Gelegenheit, Ausbil-
dungsmöglichkeiten und ehrenamtliche 
Tätigkeiten kennenzulernen. Auch an die-
ser Veranstaltung war die Kreishandwer-
ker schaft mit einem Informationsstand 
vertreten. Als Handwerksbetrieb war da-
rüber hinaus der Malerbetrieb Bondke 
GmbH als Aussteller vertreten. Auch bei 
dieser Börse wurde über die Möglichkei-
ten der handwerklichen Ausbildung infor-
miert und den Schülerinnen und Schülern 
wurde insbesondere empfohlen, sich von 
verschiedenen Berufen durch ein Prak-
tikum ein eigenes Bild zu verschaffen. 
Am Ende der Veranstaltung konnten die 
Schülerinnen und Schüler über die Lehrer 
und auch die ausstellenden Betriebe ihre 
Meinung und Eindrücke noch einmal zu-
sammenfassen. Dabei kam gerade seitens 
der Schülerinnen und Schüler eine positi-
ve Rückmeldung im Hinblick auf die an-
gebotene Vielfalt der verschiedenen Aus-
bildungsberufe.

Für solche und ähnliche Veranstaltun-
gen werden seitens der Schulen jedoch 
auch immer wieder direkt Handwerksbe-
triebe gesucht. Wer Interesse an solchen 
oder ähnlichen Tätigkeiten hat, kann sich 
gerne mit der Kreishandwerkerschaft in 
Verbindung setzen. Diese stellt dann den 
Kontakt zu den Schulen bzw. den Organi-
satoren solcher Informationsveranstaltun-
gen her. ◆
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Akteure der Friseurinnung Bergisches Land überzeugten bei Landesmeisterschaft in Hamm

Zweimal „Gold“, zweimal „Silber“
und zweimal „Bronze“

Am Sonntag, den 8. September 
2013, fand in Hamm die Modeinfo, der 
praktische Leistungswettbewerb und 
die Landesmeisterschaft NRW statt.

Dort trat auch die Friseurinnung 
Bergisches Land mit 10 Akteu-
ren an, die an den verschiede-

nen Wettbewerben teilnahmen. Es war 
ein schöner Event mit sehr außergewöhn-
lichen Arbeiten der Akteure.

Ein besonderer Dank gilt an dieser 
Stelle dem Fachbeirat, Milan Kranjcec – 
Damenfach, Dirk Kiel – Kosmetik und 
Rüdiger Stroh – Herrenfach. Sie hatten 
zuvor sehr viel Zeit mit den Akteuren bei 
den Trainings verbracht und ihre Erfah-
rung, Ideen und Kreativität gemeinsam 
mit den Ideen der Akteure kombiniert, 
was letztendlich zu den tollen Leistungen 
geführt hat.

Am Ende des Tages konnten die Teil-
nehmer/-innen der Friseurinnung Bergi-
sches Land mit ihren zahlreichen Erfol-
gen zurückkehren. Im Einzelnen gewann 
dabei zum Thema „Kreative Phantasie-
Frisur am Modell“ Robin Witte im Da-

menfach den Wettbewerb. Platz 2 ging an 
Sarah Czempik und Svenja Herman er-
rang Platz 3. Bei der „Hochsteckfrisur am 
Medium“ siegte abermals Robin Witte, 
gefolgt von Justine Jessinghaus mit Platz 
2 und Diana Korn, die den 3. Platz be-
legte. Auch die Plätze 4 – 6 gingen an die 
Innung Bergisches Land. Hier freuten 

sich Valerie Bach, Alexandra Lüttig und 
Anika Kratz über ihren Erfolg. Im Lehr-
lingswettbewerb Kosmetik siegte zudem 
Janine Winkens, gefolgt von Lena-Maria 
Cremer, die den 2. Platz belegte.

Wir gratulieren allen Teilnehmer/-in-
nen nochmals herzlich! ◆

Sieger im Wettbewerb Kreative Phantasie-Frisur: Sarah Czempik,
Robin Witte, Svenja Herman (v.r.) mit ihren Modellen.

Siegerehrung Steckfrisur: Diana Korn, Justine Jessinghaus,
Valerie Bach, Anika Kratz, Alexandra Lüttig, Robin Witte (v.r.)

Erfolgreich im Lehrlingswettbewerb Kosmetik:
Janine Winkens (r.) und Lena-Maria Cremer (l.)
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Interesse an RIA-Fachveranstaltungen 
ungebrochen

An den Erfolg der vergangenen Jah-
re konnten die Initiatoren der RIA-
Fachveranstaltung auch diesjährig 
wieder anknüpfen. Zahlreiche Besu-
cher fanden sich sowohl am 19.9.2013 
in den Räumlichkeiten des Entsor-
gungszentrums Leppe in Lindlar als 
auch zum zweiten Informationsabend 
am 26.9.2013 in der Aula des Gymnasi-
ums Odenthal ein. 

Der „Regionale Installateur Aus-
schuss“ für das SHK-Hand-
werk, kurz RIA genannt, stellte 

den Fachbetrieben auch dieses Jahr inter-
essante Neuerungen vor. „Auf diese Wei-

se werden die fachlichen Qualifi kationen 
der Mitgliedsbetriebe auf dem neuesten 
Stand gehalten und die hohe Qualität der 
auszuführenden Arbeiten sichergestellt“, 
so Christoph Czersinsky, Geschäftsführer 
der RIA, der sich über die bemerkenswer-

te Teilnehmerzahl bei den Veranstaltun-
gen freute. 

Zum Einstieg wurde über aktuelle Pro-
jekte bezüglich Trinkwasser- und Gas-
installationen informiert. Anschließend 
war der aktuelle Status der RIA-Marke-
tingaktion „Der Vereinfachte Heizungs-
Check“, vorgestellt von Frank Reichling 
der BELKAW GmbH ebenso Thema, 
wie die dezentrale Energieversorgung mit 
BHKW, Gaswärmepumpen, Brennstoff-
zellen und die Einbindung von Mikro-
KWK in Haustechnik, über die Dieter 
Decker und Jörg Dinslaken der Vaillant 
Deutschland GmbH referierten.

Nach einer kurzen Pause stand die 
„DVGW-TRGI 2008 in der Praxis“ im 
Vordergrund. Zu den Erfahrungen und 
Entwicklungstendenzen berichtete hier 
Jürgen Klement und gab im Anschluss das 
Wort an Christoph Czersinsky, bei dem es 
schließlich um die TRWI-Tagesveranstal-
tungen und das RIA-Schulungskonzept 
ging. 

Zwei überaus lohnenswerte und in-
formative Abende gingen damit zu Ende, 
die wieder viel positive Resonanz mit sich 
brachten und als angenehmen Nebenef-
fekt den Kontakt zwischen den Betrieben 
pfl egten. ◆

Gut besuchte Veranstaltung in der Aula des Gymnasiums Odenthal.

» Mareike Knüppel
Bergneustadt Friseurinnung

» Krapp & Felbecker Dach GmbH
Radevormwald, Dachdeckerinnung

» Bernd Schlößer
Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung

» Oliver Korn
Leverkusen, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Michael Kerb
Odenthal, Baugewerksinnung

» Timo Franken
Overath, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Robert und Hermann Huber
Waldbröl, Kraftfahrzeuginnung

» Rainer Diederich GmbH
Wiehl, Kraftfahrzeuginnung

» Calogero Ciccotto
Lindlar, Kraftfahrzeuginnung

» Helmut und Sven-Oliver Zarrath
Radevormwald, Maler-
und Lackiererinnung

» Abschleppdienst Conrad GmbH
Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

» Peter Thelen/P. Steckel
Maler- und Lackiererbetrieb UG
Bergisch Gladbach, Maler-

und Lackiererinnung
» GMD Glas + Metall Design UG

Wiehl, Innung für Metalltechnik
» Boris Smorhaj

Rösrath, Maler- und Lackiererinnung
» Urban Bosbach

Engelskirchen, Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

» Wolfgang Hecker
Gummersbach, Bäckerinnung

» Frank Rausch
Morsbach, Dachdeckerinnung

Neue Innungsmitglieder
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125jähriges Betriebsjubiläum der
Bäckerei Klaus Friedel Schrag

Der Bäckermeister Klaus Frie-
del Schrag, Wermelskirchen, 
konnte am 1. Oktober 2013 

sein 125jähriges Betriebsjubiläum feiern. 
Obermeister Dietmar Schmidt und Ge-
schäftsführer Karl Breidohr überreichten 
aus diesem besonderen Anlass die Eh-
renurkunden der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land sowie der Handwerks-
kammer zu Köln und gratulierten ganz 
herzlich.  ◆

75jähriges Betriebsjubiläum
Fleischerei Heinz Dieter Geuer

Das Fleischereigeschäft Heinz 
Dieter Geuer, Leverkusen, 
konnte am 3. Oktober 2013 auf 

sein 75jähriges Bestehen zurückblicken. 
Anlässlich dieses Jubiläums überreichten 
Obermeister Dieter Himperich und Ge-
schäftsführer Karl Breidohr die Ehrenur-
kunden der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land und der Handwerkskammer 
zu Köln. ◆
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„Preis der Besten“ in Gold für
Fleischwaren aus Wermelskirchen

Das Testzentrum Lebensmittel der 
DLG (Deutsche Landwirtschafts-Ge-
sellschaft) hat jetzt die Daum + Eick-
horn Fleischwaren GmbH & Co.KG aus 
Wermelskirchen mit dem „Preis der 
Besten“ in Gold ausgezeichnet. 

DLG-Vizepräsident Prof. Dr. 
Achim Stiebing übergab die 
Urkunde auf der „anuga“, der 

weltweit größten Ernährungsmesse, in 
Köln und gratulierte mit den Worten: 
„Vertrauen entsteht, wenn das Besonde-
re immer wieder neu bestätigt wird: Sie 
stellen sich seit Jahren mit Ihren Produk-
ten erfolgreich dem Experten-Urteil der 
DLG. Dadurch erhalten Ihre attestierten 
Qualitätsaussagen einen besonderen Stel-
lenwert, den der ‚Preis der Besten‘ hono-
riert.“

Preisträger, die den „Preis der Besten“ 
erhalten, können über viele Jahre hinweg 
auf positive Testergebnisse bei den Inter-
nationalen DLG-Qualitätsprüfungen für 
Schinken und Wurst verweisen. Um den 
„Preis der Besten“ in Gold zu erzielen, 
müssen Unternehmen über fünfzehn Jah-
re hinweg ihre Qualitätsleistungen durch 
Prämierungen bei den jährlich stattfi n-
denden DLG-Qualitätstests unter Beweis 
gestellt haben. Für zehn Jahre erfolgreiche 
DLG-Teilnahme erhalten Unternehmen 

den „Preis der Besten“ in Silber. Bronze 
wird ab fünf Jahren verliehen. 

DLG-Testzentrum Lebensmittel
Dank seiner Fach- und Methodenkompe-
tenz ist das DLG-Testzentrum führend in 
der Qualitätsbewertung von Lebensmitteln. 
Ein neutrales Experten-Netzwerk sowie 
Prüfmethoden auf Basis aktueller wissen-
schaftlich abgesicherter und produktspezifi -
scher Qualitätsstandards garantieren Neut-
ralität und Qualitätstransparenz. ◆

Maler spenden 600 Euro
Die Maler- und Lackiererinnung 

hatte auch in diesem Jahr bei der Los-
sprechungsfeier Lose bei einer Tombo-
la verkauft und übergab nun den Er-
lös an den Kinderhospiz Dienst Köln in 
Höhe von 600 €.

Die Maler- und Lackiererinnung 
Bergisches Land ist dabei der 
Auffassung, dass der ambulante 

Kinderhospiz Dienst die Zuwendung sehr 
verdient hat. Dieser begleitet lebensver-
kürzend erkrankte Kinder und Jugendli-
che und deren Familien. Ab der Diagnose, 
im Leben und Sterben sowie über den Tod 
der Kinder und Jugendlichen hinaus er-
halten die Familien Unterstützung. Durch 
das Angebot wird die Lebensqualität der 
betroffenen Kinder und deren Familien 
im Umland um Köln gefördert. Es wird 
sich immer orientiert an den Bedürfnissen 
der erkrankten Kinder, ihrer Geschwister 
und deren Eltern. 

Obermeister Willi Reitz und Hauptge-
schäftsführer Otto übergaben die Spende 

an Frau Mies vom ambulanten Kinder-
hospizdienst Köln. ◆
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» Peter Hoffmann 6.6.2013
Engelskirchen, Fleischerinnung

» Wilhelm Pütz 3.7.2013
Gummersbach, Bäckerinnung

» Konrad Hartinger 7.11.2013
Bergisch Gladbach, Bäckerinnung

Betriebsjubiläen
100 Jahre
» Odenthaler Kunstschmiede ESSER 4.12.2013

Odenthal, Innung für Metalltechnik

25 Jahre
» Auto-Eimermacher, Wilhelm Eimermacher 13.12.2013

Engelskirchen, Kraftfahrzeuginnung
» Thomas Miebach 9.1.2014

Bergneustadt, Dachdeckerinnung
» Hans-Peter Kötter 9.1.2014

Lindlar, Maler- und Lackiererinnung
» Willi Zimmermann 11.1.2014 

Leichlingen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Runde Geburtstage
» Bruno Janvier 10.12.2013 50 Jahre

Vorstandsmitglied der Tischlerinnung

» Willi Bruchhausen 15.12.2013 80 Jahre
Ehrenobermeister der Tischlerinnung

» Edgar Kretschmer 26.12.2013 65 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung

» Peter Seven 14.1.2014 60 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

» Ralf Harm 21.1.2014 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

» Thomas Braß 27.1.2014 55 Jahre
ehem. Lehrlingswart der Elektroinnung

Goldene Meisterbriefe
» Heinz-Peter Kohlgrüber 7.11.2013

Bonn, Bäckerinnung

» Clemens Scholer 4.12.2013
Burscheid, Elektroinnung

Auch in diesem Jahr 
ist es wieder eine sehr 
schöne Tradition, dass 

die Kinder der benachbarten 
Kindertagesstätte der AWO 
auch in diesem Jahr wieder den 
Weihnachtsbaum der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches 
Land im Eingangsbereich ge-
schmückt haben.

Frau Schönfeld von der 
AWO brachten wieder selbst ge-
bastelte Sterne mit eigenen Fo-
tos mit. Hauptgeschäftsführer 
Otto überreichte für jedes Kind 
der Kindertagesstätte wieder ei-
nen Weckmann und ein Spiel. 

Vielen Dank liebe Kinder-
gartenkinder! ◆

Kindergartenkinder schmücken 
Weihnachtsbaum
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Maler- und Lackiererinnung Bergisches Land

Sechs goldene Meister
und ein Firmenjubiläum

Sechs Goldene Meisterbriefe im Ma-
lerhandwerk und ein 50-jähriges Be-
triebsjubiläum boten Anlass zu feierli-
cher Zusammenkunft

Im Beisein zahlreicher Gäste wurden 
am 19. Oktober in der Holstein’s 
Mühle bei Nümbrecht gleich sechs 

Altmeister der Maler- und Lackiererin-
nung Bergisches Land durch die Über-
reichung des Goldenen Meisterbriefes ge-
ehrt. Willi Reitz, Kreishandwerksmeister 
Bergisches Land, übergab dabei Wilhelm 
Heedt aus Marienheide, Josef Keller aus 
Gummersbach, Gerhard Messmacher 
aus Gummersbach, Bernhardt Schmidt 
aus Marienheide, Klaus Stranzenbach 
aus Gummersbach und Helmuth Wirths 
aus Wiehl feierlich die Urkunden, über die 

sich die Jubilare sichtlich freuten. Ebenso 
fand der ehemalige stellvertretende Kreis-
handwerksmeister, Gerhard Reimann, an-
erkennende Worte für die Lebensleistung 
der Ausgezeichneten.

Ein weiterer Ehrengast war bei dieser 
Zusammenkunft Eric Stranzenbach, der 
45-jährige Sohn von Klaus Stranzenbach, 
der im Rahmen des Altmeistertreffens das 
50-jährige Betriebsjubiläum feiern durfte 
und dazu eine Ehrenurkunde überreicht 
bekam. Nachdem sich vor knapp 10 Jah-
ren Vater Stranzenbach aus gesundheit-
lichen Gründen zurückgezogen hatte, 
übernahm er die Leitung des Familien-
betriebes. Bis heute ist das Unternehmen 
langsam aber stetig gewachsen und hat 
sich erfolgreich der Zeit angepasst. Aktu-

ell sind dort sechs Gesellen und zwei Aus-
zubildende angestellt.

Wir gratulieren noch einmal recht 
herzlich zu diesen besonderen Auszeich-
nungen! ◆
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16.12.2013, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

15.1.2014
Vorstandssitzung der Fleischerinnung

15.1.2014
Innungsversammlung der Fleischerinnung

21.1.2014, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

22.1.2014, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

Seminare 2014
9.1.2014, 10.00 – 17.00 Uhr

Telefontraining: Keine Angst vor Reklamationen
9.1.2014, 19.00 – 21.00 Uhr

Das „Rauchfrei-Programm“
13.1.2014, 9.00 – 16.00 Uhr

Seminar der Baugewerksinnung: Schmerzgrenze erreicht – 
ist mein Verrechnungslohn kostendeckend?

16.1.2014, 10.00 – 17.00 Uhr
Erfolgreich verkaufen: Im Internet ist alles billiger
– Tipps und Tricks für den Internetkunden 

20.1.2014, 10.00 – 17.00 Uhr
Betriebswirtschaft: Die „BWA“ richtig lesen und verstehen

20.1.2014, 19.00 – 21.00 Uhr
Beim Google-Ranking Erster werden
– Suchmaschinenoptimierung verstehen und anwenden

22.1.2014, 10.00 – 17.00 Uhr
Telefontraining: Kaltakquise und Neukundengewinnung

27.1.2014, 10.00 – 17.00 Uhr
Betriebswirtschaft: Bank- und Kreditgespräche
richtig vorbereiten und führen

3.2.2014, 10.00 – 14.00 Uhr
Betriebswirtschaft: Kalkulation und Stundenverrechnungssatz

6.2.2014, 10.00 – 14.00 Uhr
Powerfrauen – Selbstmanagement für Frauen

8.3.2014, 10.00 – 16.00 Uhr
Erfolgreich verkaufen: Der Ver-
kaufsabschluss – vom Sym-
pathieaufbau zur 
Unterschrift

6 Editorial Handwerksforum Recht + Au

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

3.2.2014, 10.00 – 14.00 Uhr
Betriebswirtschaft: Kalkulation und Stundenverrechnungssatz

6.2.2014, 10.00 – 14.00 Uhr
Powerfrauen – Selbstmanagement für Frauen

8.3.2014, 10.00 – 16.00 Uhr
Erfolgreich verkaufen: Der Ver-
kaufsabschluss – vom Sym-
pathieaufbau zur 
Unterschrift

Termine Erste Hilfe 2014
13.1.2014, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

14./15.1.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs/Brandschutzhelferkurs

17.1.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

21./22.1.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs/Brandschutzhelferkurs

24.1.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

30./31.1.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs/Brandschutzhelferkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

6./7.2.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs/Brandschutzhelferkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

14.2.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

7.3.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

10.3.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

12.3.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

24./25.3.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs/Brandschutzhelferkurs

24./25.3.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs/Brandschutzhelferkurs

Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszent-
rum Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

14.4.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

8./9.5.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs/Brandschutzhelferkurs






